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1 Einführung 

1.1 Anlass und Inhalt 

Seit 1991 gibt es in Hösbach südlich des Schulzentrums einen Bau- und Gartenmarkt. Die 
Verkaufflächenvergrößerung eines weiteren Bau- und Gartenmarktes in Hösbach sowie die 
Ansiedlung eines neuen Marktes in Aschaffenburg hatten seit 2005 zur Folge, dass besagter 
Hösbacher Markt einen einschneidenden Kundenrückgang zu verzeichnen hatte.  
Zur Erhaltung seiner Wettbewerbsfähigkeit ist eine Vergrößerung dieses Bau- und Garten-
marktes erforderlich. Dies ist am bestehenden Standort aufgrund der beschränkten Fläche 
und der vorhandenen topografischen Verhältnisse nicht möglich. Daher war die Firma um 
einen alternativen Standort im Aschaffenburger Einzugsgebiet bemüht. Nach Überprüfung 
verschiedener Standorte erwies sich die Sportfläche an der Goldbacher Straße 77 als geeig-
net. 
 
Der Grünordnungsplan als Ergänzung zum Bebauungsplan bewertet den Bestand, prüft, ob 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu erwarten sind, 
formuliert ggf. Vorschläge zur Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft, und entwi-
ckelt Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigungen. 
Die abschließende Entscheidung über Vermeidung, Ausgleich oder den Ersatz erfolgt im 
Aufstellungsverfahren nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs. 

1.2 Lage, Größe und Art des Vorhabens 

Das geplante Sondergebiet für den Bau- und Gartenmarkt liegt am nordöstlichen Ortsrand 
von Aschaffenburg direkt an der Bundesstraße B 26 (Schönbornstraße). Der Geltungsbe-
reich des Grünordnungsplanes umschließt eine Fläche von ca. 31.070 m². 
Vorgesehen sind Einzelhandelsflächen für einen Bau- und Gartenmarkt sowie Lagergebäude 
mit Büro- und Sozialräumen. Dazu kommen Erschließungsflächen und Stellplätze, aber auch 
Grünstreifen mit Baumpflanzungen an den Randbereichen des Geländes und zur Gliederung 
der Parkplätze. 
Die Zulieferung des Marktes wird über die Goldbacher Straße im Süden erfolgen, die Anfahrt 
der Kunden sowohl über die Goldbacher Straße wie auch über die Schönbornstraße im Nor-
den. 

1.3 Abgrenzung des Bearbeitungsgebietes 

Das Bearbeitungsgebiet entspricht grundsätzlich dem Geltungsbereich des B-Planes. Eine 
darüber hinausgehende Betrachtung erfolgte wegen der Verflechtungen mit dem Raum für 
verschiedene Schutzgüter. Die Begründung führt diese Verflechtungen aus, eine kartentech-
nische Darstellung erfolgt nicht. 
 
Inhaltlich stellt der hier behandelte Teil sowohl den Bestand als auch die Planung einschließ-
lich Bewertung und Bilanzierung dar, ggf. ergänzt um die Ausgestaltung der erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen.  
Die Bestandsaufnahme wurde im zeitigen Frühjahr 2008 gefertigt. Durch die erst später vor-
liegende Vermessung kam es im Juni 2008 noch einmal zu geringfügigen Korrekturen der 
Flächenabgrenzungen. 
Die notwendige Einarbeitung in den B-Plan wird durch das Städtebauplanungsbüro HTWW 
aus Aschaffenburg erfolgen. 
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2 Bestandsdarstellung  

2.1 Flächennutzungen 

Der Flächennutzungsplan weist den westlichen Teil des Untersuchungsgebiet als Grünflä-
che, u.a. für einen Sportplatz aus. Der östliche Teilbereich ist als Gewerbliche Baufläche 
ausgewiesen. 
Im Bereich der Grünfläche liegen ein Rasenspielfeld und ein Tennisplatz, die aber nach 
Kündigung des Pachtvertrages gegenüber dem Sportverein nicht mehr genutzt werden. Ne-
ben den Sportflächen bestehen mehrere Gebäude. Ein Haus mit verschiedenen Anbauten im 
Westen wurde sowohl vom Tennisverein als auch vom Fußballverein genutzt.  
Das Gebäude mit der Hausnummer 73 diente als Vereinsheim und Restaurant. Im nördlich 
anschließenden Nebengebäude befanden sich u.a. Umkleideräume. 
Östlich des Vereinsgeländes steht ein Mehrfamilienhaus (Hausnummer 77) mit verschiede-
nen Wirtschaftsgebäuden, z.B. Schuppen und Carport.  
Den östlichen Rand des Planungsgebietes bildet das Lagerhaus der Möbelfirma Schwind 
(Hausnummer 83). Es ist von Asphalt- und Schotterflächen umgeben, die als Stellplätze und 
zur An- bzw. Ablieferung genutzt werden. 
Zwischen dem Sportplatz und dem Möbellager Schwind bestehen eine verbuschte Garten-
brache und eine Streuobstwiesenbrache mit alten Apfelbäumen. Nach Norden schließen 
frische Ruderalfluren an. 
An der Schönbornstraße im Norden steht eine Baumreihe aus Linden, Birke und Säulen-
Eiche, die mit Sträuchern unterpflanzt ist. 
Der Tennisplatz an der Goldbacher Straße ist im Westen und Süden von einer Thujahecke 
umgeben. Nach Osten schließt eine Hecke aus Ziersträuchern an, in der einige Sommer-
Linden stehen. Zwei weitere Linden rahmen den Bildstock vor dem Möbellager ein. 
Der Sportplatz wird sowohl im Westen als auch im Osten von einer Baumreihe aus Vogel - 
Kirschen gerahmt.  

2.2 Naturräumliche Grundlagen und Bilanzierung des Bestandes 

Die nachfolgend benannten abiotischen und biotischen Schutzgüter werden qualitativ be-
schrieben und als Bestand quantitativ erfasst. Methodisch erfolgt dies mit dem „Bewer-
tungsmodell für die Stadt Aschaffenburg zur Ermittlung und Bilanzierung von Eingriffen in 
Natur und Landschaft“ (PAN, 1999). 

2.2.1 Naturräumliche Gliederung 

Das Bearbeitungsgebiet gehört grundsätzlich der naturräumlichen Haupteinheit Untermain-
ebene (232) mit der Untereinheit Stockstadt-Elsenfelder Mainniederung (232.202) an (Klau-
sing, 1968).  
Weil die naturräumlichen Eigenarten der Landschaft im dicht bebauten Stadtgebiet fast voll-
ständig verschwinden wird es als eigenständige Einheit „Stadtraum Aschaffenburg" hervor-
gehoben (BaySTMLU, ABSP 1999). 

2.2.2 Morphologie, Geologie und Böden, Altlasten 

Die Aussagen wurden der Geologischen Karte, dem Arten- und Biotopschutzprogramm 
(ABSP) und der Baugrunduntersuchung (HYDRODATA 06/2008) entnommen, die Angaben 
zu den Altlasten stammen vom zuständigen Fachamt der Stadt Aschaffenburg (mdl. 
04/2008) bzw. der Altlastenuntersuchung (HYDRODATA 06/2008). 
 
Das ebene Gebiet liegt im Bereich der 12-m-Terrasse des Mains. Die Terrasse besteht aus 
quartären Sedimenten, die vorwiegend kiesig-sandig ausgeprägt sind und nur geringe Antei-
le an Feinsubstanz (Schluff und Ton) aufweisen. Eine geringmächtige Deckschicht aus fei-
nem, sandigen Material überlagert die Mainterrasse.  
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Aus dem geologischen Ausgangsmaterial haben sich kiesig-sandige bis sandig-lehmige 
Braunerden mittlerer Entwicklungstiefe ausgebildet. Im Zuge der baulichen Veränderungen 
im Planungsgebiet wurden diese Böden überformt und verändert, so dass Angaben zur Bo-
dengüte bedeutungslos sind. 
 
Die Bodenfunktion ist bei hohem Versiegelungsgrad von 70-100 % kaum mehr intakt (ABSP 
1999, Karte R1). Dem Boden im Planungsgebiet kommt daher fast ausschließlich die Funkti-
on als Standort für bauliche und infrastrukturelle Nutzungen zu. 
Die Empfindlichkeit gegenüber Verunreinigung bzw. Schadstoffeintrag ist grundsätzlich groß, 
auch wenn diese Feststellung vor allem auf die natürlichen, nur mehr bedingt anzutreffenden 
Böden abzielt. Durchlässigkeit und Versickerungsfähigkeit der natürlich gewachsenen Böden 
wird als tatsächlich überwiegend mäßig bis schlecht eingeschätzt (HYDRODATA 06/2008). 
 
Weil der gesamte Stadtteil Damm von ehemaligen Bombentrichtern gekennzeichnet ist, wa-
ren im Zusammenhang mit der kombinierten Baugrund-/Altlastenuntersuchung 32 Bohran-
satzpunkte mit Georadar untersucht worden. Dabei wurden keine Hinweise auf Kampfmittel 
gefunden (HYDRODATA 06/2008). 
Altlasten und Schadstoffbelastungen wurden ebenfalls untersucht. Bei den Parametern han-
delt es sich für den Boden u.a. um Mineralöl-Kohlenwasserstoffe (MKW), polycyclische aro-
matische Kohlenwasserstoffe (PAK)und Schwermetalle. Die Bodenluft wurde auf einkernige 
aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) und leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 
(LHKW) beprobt.  
Der Wirkungspfad Boden  Mensch ist vor dem Hintergrund der geplanten gewerblichen 
Nutzung von untergeordneter Bedeutung, sodass vorrangig der Wirkungspfad Boden  
Grundwasser bewertet wurde. 
Festgestellt wurden hohe Zink- und Bleigehalte im Bereich der KRB1 2 (im Norden), ein ho-
her Bleigehalt bei der KRB 16 (alte Schießanlage), hohe PAK-Gehalte und ein erhöhter 
MKW-Gehalt an der KRB 21 (Pkw-Halle). 
 
In den Bereichen KRB 2 und 16 ist eine Grundwassergefährdung wahrscheinlich, im Bereich 
der KRB 21 zu erwarten. 
 
Das im Rahmen zukünftiger Bautätigkeit aufgeschlossene Material wird abfallrechtlich rele-
vant sein. Gemäß Liste der „Länderarbeitsgemeinschaft Abfall: Anforderungen an die stoffli-
che Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen“ (LAGA) bestehen erhöhte Anforde-
rungen (> Einbauklasse Z 0) für die Verwendung von Aushubmaterial bis hin zur deponie-
technischen Entsorgung. 
 
Weil ausschließlich stark überformte Böden vorhanden sind, auch wenn sie teilweise vegeta-
tionsbestanden sind, wurde das gesamte Gebiet entsprechend bewertet (Karte 2). 
Die Bestandsbilanzierung ist aus dem Formular 6 ersichtlich und zeigt eine Biotopwertzahl 
von 0. 

2.2.3 Wasser 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 
Das Grundwasser steht ca. 3,8 m unter Gelände (  127,80 m ü. NN) an, seine Fließrichtung 
ist nach Nordwesten, auf die Aschaff, gerichtet (HYDRODATA 06/2008). 
Das Kontaminationsrisiko des Grundwassers in diesem Teil des Stadtgebietes wird wegen 
des hohen Grundwasserstandes und der daraus resultierenden kurzen Versickerungsstrecke 
sowie aufgrund der durchlässigen Böden aus quartären Sedimenten grundsätzlich als sehr 
hoch eingestuft, wobei der Einfluss der tiefreichenden Störungen dieser Stadtböden unbe-
rücksichtigt bleibt (ABSP, Karte R2). 

                                                           
1 KRB = Kleinrammbohrung 
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Gemäß Altlastenuntersuchung (HYDRODATA 06/2008) ist in den Bereichen KRB 2 (im Nor-
den) und 16 (alte Schießanlage) eine Grundwassergefährdung wahrscheinlich und im Be-
reich der KRB 21 (Pkw-Halle) eine Grundwassergefährdung zu erwarten, weshalb weitere 
Untersuchungen erforderlich bzw. empfehlenswert seien. 
Das ABSP (Karte K) sieht in der bestehenden Nutzung einen Konflikt durch den Einsatz von 
Düngemitteln auf der Sportfläche, was zur Grundwassergefährdung in einem Bereich mit 
sehr hohem Kontaminationsrisiko führt. Allerdings erscheint dem Planverfasser der Risiko-
ansatz für den konkreten Fall unangemessen hoch, weshalb die Zuordnung der Wertstufen 
modifiziert wurde (s.u.).  
 
Wasserschutzgebiete sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. 
 
Die Zuordnung erfolgt nicht auf Grundlage der potenzialgestützten ABSP-Einstufung sondern 
auf Grundlage der bestandsgestützten Bewertung und der Vorbelastungen: 
Die versiegelten Flächen unterliegen keiner Gefährdung. Gleiches gilt grundsätzlich für die 
vegetationsgeprägten Flächen einschließlich der Brachen, wegen des „offenen“ Bodens mit 
einem jedoch strukturell leicht erhöhten Gefährdungspotenzial. Deshalb erfolgt für sie eine 
höhere Einstufung (Wertstufe 1). Den Sportrasenflächen mit dem bestehenden, aber doch 
überschaubaren Gefährdungspotenzial (s.o.) wird die Wertstufe 3 zugeordnet2.  
Die Abgrenzung erfolgt dabei entlang von Biotopstrukturgrenzen der Karte 1. 
 
Die Flächeneinheiten unterschiedlicher Wertstufe sind in der Karte 2 dargestellt. 
Die Bestandsbilanzierung ist aus dem Formular 6 ersichtlich und ermittelt eine Biotopwert-
zahl von 46.523,07.  

2.2.4 Klima und Luft 

Die Jahresmitteltemperatur in Aschaffenburg liegt bei über 9,0 °C, der mittlere Jahresnieder-
schlag bei 650-700 mm. Es herrscht ein warmes, mäßig trockenes Klima (Klimaatlas). 
 
Das Klima innerhalb von Städten unterscheidet sich von dem des Umlandes. So kommt es in 
Städten durch Bebauung, Bodenversiegelung und fehlende Vegetationsflächen zu einer ho-
rizontalen Windabschwächung, zu geringerer Luftfeuchte, höherem Strahlungs- und Wärme-
haushalt und Luftverunreinigungen.  
Unbebaute und unversiegelte Flächen dienen nicht nur dem Luftaustausch sondern sie tra-
gen direkt auch zur Verbesserung der Luftqualität durch Verdünnungseffekte sowie zur 
Frischluftversorgung bei. Daneben ermöglichen sie den Abbau der Überwärmung durch ent-
sprechende Kaltluftversorgung.  
 
Die ehemals als Rasenplatz genutzte Sportfläche trägt in geringem Maße zum kleinklimati-
schen Ausgleich bei, da durch die Transpiration der Rasendecke die Luftfeuchtigkeit erhöht 
wird. Die vorhandenen Bäume spenden zusätzlich Schatten. Zudem wird durch die Photo-
synthese der Pflanzen Kohlendioxid in Sauerstoff umgewandelt und Staubpartikel aus der 
Luft setzen sich an der Oberfläche der Blätter ab. 
 
Daten zur Lufthygiene liegen durch die Flechtenkartierung (Büro Fraxinus) vor. Ihr zufolge 
liegt das Planungsgebiet im hoch bis sehr hoch belasteten Bereich entlang der Bahnlinie und 
der Bundesstraße B 26. 
Allerdings muss bemerkt werden, dass sich die Luftgütewerte im Vergleich zu früheren Un-
tersuchungen erheblich verbessert haben.  
Das Klimagutachten (s.u.) hat eine Kaltluftleitbahn von hoher Bedeutung entlang der Schön-
bornstraße an der Nordgrenze des Planungsgebietes ermittelt. Dies konnte die Flechtenkar-
tierung nicht bestätigen, da kein ausreichendes Gefälle für einen effektiven Kaltluftstrom vor-
handen sei. Zudem scheint es unwahrscheinlich, dass der aus dem Umland kommende Kalt-

                                                           
2  Vorgehen weicht von den Vorgaben des Bewertungsschlüssels ab. 
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luftstrom die östlich des Planungsgebietes gelegene Kreuzung Schönbornstraße/ Wei-
chertstraße überfließen könnte.  
Im überwiegenden Teil des Stadtgebietes wird eine mittlere bis hohe Staubbelastung festge-
stellt. Der überdurchschnittliche LKW-Verkehr an der Schönbornstraße mit seinen Rußemis-
sionen ist Grund für die hohe Staubbelastung im Planungsgebiet. 
 
Laut Klimagutachten der Stadt Aschaffenburg (Büro Plan²) stellt der Rasenplatz im Westen 
des Planungsgebietes eine Kaltluftentstehungsfläche mit lokaler Bedeutung für den Klima-
ausgleich dar.  
Im Durchschnitt wird Freiflächen eine Kaltluftproduktionsrate von etwa 15 m³ Kaltluft /m² pro 
Stunde zugesprochen. Wiesen verfügen mit etwa 32 m³ Kaltluft /m² pro Stunde über eine 
hohe Kaltluftproduktionsrate. Aufgrund der dichten geschlossenen Grasnarbe des Rasen-
platzes dürfte somit eine hohe Kaltluftproduktionsrate erreicht werden. 
Ihre ausgleichende Wirkung bleibt jedoch nahezu vollständig auf ihren Flächenumgriff be-
schränkt und kommt nicht der Umgebung zugute.  
Eine Qualität, die zum Aufenthalt auf den Flächen einladen und erst dann den Genuss des 
Klimaausgleichs ermöglichen, hat die Sportfläche nur im Rahmen von (nicht mehr bestehen-
den) Vereinsaktivitäten. Für die allgemeine Bevölkerung war und ist die Sportfläche nicht 
nutzbar (siehe auch Kap. 2.2.5).  
 
Luftleitbahnen bringen Frisch- oder Kaltluft vom Umland in die belasteten Stadtgebiete. Sie 
müssen u.a. mindestens 30 m, besser 50 m breit sein. Kaltluftflüsse entstehen nach Son-
nenuntergang. Entlang des linearen Bandes der Schönbornstraße besteht laut Klimagutach-
ten einer von drei Ästen einer großen Kaltluftleitbahn von hoher Bedeutung. Die Ergebnisse 
der Flechtenkartierung (s.o.) bestätigen eine Durchgängigkeit der Luftleitbahn entlang der 
Schönbornstraße jedoch nicht. Zudem liegen die Leitbahnen außerhalb des Geltungsberei-
ches. 
Sowohl Frischluftproduktionsflächen als auch -bahnen befinden sich im Planungsgebiet 
nicht. 
 
Somit wird ein Flächenkomplex um das Rasenspielfeld der Wertstufe 1 zugeordnet. Die Ab-
grenzung erfolgt wie schon beim Schutzgut Wasser entlang von Biotopstrukturgrenzen der 
Karte 1. 
Die sonstigen Flächen sind klimatisch nicht wirksam und werden deshalb von der Bilanzie-
rung nicht erfasst (Karte 2). 
Die Bestandsbilanzierung ist aus dem Formular 6 ersichtlich und schließt mit einer 
Biotopwertzahl von 14.730,24 ab. 

2.2.5 Landschaftsbild und Naherholungspotenzial 

Die Qualität des Landschaftsbildes und seine Eignung zur Naherholung sind abhängig von 
unterschiedlichen Komponenten. Die wichtigsten Faktoren sind Reliefenergie, Vielfalt an 
unterschiedlichen, möglichst charakteristischen Strukturen sowie Einsehbarkeit der Land-
schaft (Blickbeziehungen). Hiernach ist z.B. ein kleinteiliges landwirtschaftliches Nutzungs-
mosaik im Hügelland höher zu bewerten als eine vergleichbare Fläche in ebener Lage. 
 
Die Empfindlichkeit eines Landschaftsausschnittes gegenüber Störungen wird durch die 
Empfindlichkeit seiner einzelnen Strukturen sowie durch seine Überschaubarkeit bestimmt. 
So wirken sich z.B. Eingrabungen, Aufschüttungen oder Baukörper in schlecht überschauba-
ren Landschaften meist weniger aus als in offenen, weitläufigen Hügellandschaften oder E-
benen. 
 
Das Plangebiet liegt in einer städtischen Randlage innerhalb von Gewerblichen Bauflächen. 
Das Gelände ist eben und stark anthropogen überprägt. Raumkanten bestehen durch die 
Baumreihen im Norden, Süden und Westen sowie durch die Obstwiese östlich des Sport-
platzes. 
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Als nutzbarer und zugänglicher Erholungsraum wird der Planungsraum nicht wahrgenom-
men. Sein Gebrauch beschränkte sich auf die Mitglieder des Sportvereins. Wegen des hete-
rogenen, gewerblichen und lärmbeeinflussten Umfeldes war er zugleich von minderer Quali-
tät. 
 
Die straßenbegleitenden Großbäume entlang der B 26 (Schönbornstraße) lockern das 
„Landschaftsbild“ im Straßenraum auf. Sie werden auf der nördlichen Straßenseite und auf 
der Mittelinsel im Osten (beide außerhalb des Planungsgebietes) ergänzt. 
Die Goldbacher Straße ist im ABSP als Freiraumverbindung mit wichtiger Anbindungsfunkti-
on dargestellt. 
 
Auch wenn laut ABSP (Karte E1) kein Naherholungspotenzial vorhanden ist, wurde vom 
Planverfasser das Sportfeld mit einem geringen Naherholungspotenzial (Wertstufe 1) bewer-
tet. Alle übrigen Flächen sind zur Naherholung nicht geeignet und werden der Wertstufe 0 
zugeordnet (Karte 2). 
Die das Stadtbild bzw. den Straßenraum prägenden „Grünvolumina“ (Bäume als Raumkan-
ten) wurden durch einen Aufschlag von 1 Punkt beim jeweiligen Biotoptyp (Formular 1) 
gewürdigt. Sonstige Zu- oder Abschläge waren nicht zu vergeben. 
Die Bestandsbilanzierung ist aus dem Formular 6 ersichtlich. Sie zeigt eine Biotopwertzahl 
von 13.037,29. 

2.2.6 Potenzielle natürliche Vegetation 

Ohne die vorhandenen anthropogenen Veränderungen wäre der betroffene Raum dem 
Wuchsbereich des Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwaldes (Stellario-Carpinetum), für die 
Ersatzgesellschaft dem Hainbuchen-Schlehen-Gebüsch (Carpino-Prunetum) zuzuordnen 
(Seibert, 1968). Typische Baum- und Straucharten wären u.a. Feldahorn, Birke, Rotbuche, 
Hainbuche, Stieleiche, Esche, Winterlinde, Vogelkirsche, Vogelbeere, Faulbaum, Hasel, Ro-
ter Hartriegel, Heckenrose, Liguster, Pfaffenhütchen, Schneeball und Weißdorn. 

2.2.7 Reale Vegetation, Tierwelt, Lebensräume 

Im Untersuchungsgebiet wurden die o.g. natürlichen Pflanzengesellschaften vollständig ver-
drängt und vom Menschen umgestaltet. 
Die beplante Fläche wurde im Westen vom Sportverein bis zum Ende des Pachtvertrages im 
September 2007 als Rasenspielfeld (11.240) und Tennisplatz genutzt. Im Osten befindet sich 
ein Depot der Möbelfirma Schwind, das von versiegelten Zufahrten und Stellplätzen (10.510) 
sowie geschotterten (Lager-)Flächen (10.530) umgeben ist.  
Entlang der Goldbacher Straße stehen mehrere Gebäude, die durch den Sportverein genutzt 
wurden bzw. derzeit noch als Wohnhaus genutzt werden. Das Wohnhaus ist von Zierpflan-
zungen (11.210) umgeben, nördlich davon liegen ein Hausgartengarten, der ebenfalls den 
Zierpflanzungen zugeordnet wird, und ein verbrachter Garten (9.372). Daran schließen eine 
Obstwiesenbrache (9.310) mit alten, höhlenreichen Apfelbäumen und später eine frische 
Ruderalflur (9.210) an. 
Entlang der Schönbornstraße im Norden befindet sich eine Baumreihe aus vorwiegend Lin-
den, unterpflanzt mit Sträuchern (2.321). Westlich und östlich des Sportplatzes bestehen 
Baumreihen aus Vogel-Kirschen, im Westen auf einer Böschung mit Ruderalflur (9.140). 
Unterhalb der Kirschbäume sind beidseitig des Sportplatzes mit Betonsteinen befestigte und 
mit Gras bewachsen Tribünen angelegt. Die Tribünenbereiche wurden als Schotterflächen 
(10.530) bewertet, ebenso die Aschelaufbahnen am Rand des Rasenfeldes. 
Der Tennisplatz ist im Westen und entlang der Goldbacher Straße im Süden mit einer Thuja-
hecke eingegrünt, die nach Osten in eine Zierstrauchpflanzung (11.210) übergeht. Zwischen 
den Ziersträuchern stehen vier Sommer-Linden. Zwei weitere Linden sowie eine Pflanzung 
aus bodendeckenden Rosen (11.210) rahmen den Bildstock im Osten. 
Die Südseite des Sportplatzes ist mit einer verfugten, beidseitig dicht mit Efeu berankten, 
Mauer (10.160) gefasst. Der Bewuchs wird als Fassadenbegrünung (10.740) bewertet.  
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Alle sonstigen Flächen sind als versiegelte Fläche (10.510), nicht begrünte Dachflächen 
(10.710), Schotterplätze (10.530) oder strukturarme Grünanlagen (11.210) einzustufen 
(ABSP, Karte A1, eigene Erhebungen). 
 
Die Baumreihen entlang der Schönbornstraße, an der Westgrenze des Sportplatzes und an 
der Goldbacher Straße prägen des Stadtbild. Die Bäume in diesen Bereichen erhalten einen 
Zuschlag von einem Wertpunkt aufgrund ihrer Bedeutung für das Landschaftsbild. 
 
Auf unterschiedliche Weise vorbelastet sind alle Lebensraumstrukturen im Planungsgebiet. 
Neben der insgesamt starken Isolation – die Fläche wird im Norden und im Süden von Stra-
ßen, im Westen und im Osten von Gewerbebetrieben begrenzt – sind teilweise Abfallablage-
rungen (z.B. Bauschutt, Plastikabfall) und verfallende Nutzungen (z.B. Betonfundamente, 
Schuppen) sowie Nährstoffanreicherung (Eutrophierung) aus den angrenzenden Straßen zu 
nennen. Dementsprechend haben jene Strukturtypen, die nicht schon ihrer Beschreibung 
nach einen Mangel beinhalten, einen Abschlag von einem Punkt erhalten. 
 
Weitere wertbestimmende Merkmale sind ggf. Vorkommen geschützter, gefährdeter oder 
bedeutsamer Pflanzen- und Tierarten. Sie sind für den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans weder über die Biotopkartierung noch das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 
nachgewiesen. Zugleich sind sie auf Basis des allgemein üblichen Instrumentes des Analo-
gieschlusses aus der Interpretation vorhandener Strukturen innerhalb eines intensiv genutz-
ten Raums auch nicht zu erwarten.  
 
Die heutigen Biotop- und Nutzungstypen sind im Bestandsplan M 1:1.000 (Karte 1) darge-
stellt. 
Die Bestandsbilanzierung ist aus dem Formular 1 (in Kombination mit 2) ersichtlich und 
schließt mit einer Biotopwertzahl von 119.198,51 ab. 

2.3 Geschützte Flächen, FFH-Gebiete, Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht sind nicht vorhanden, ebenso keine FFH- und Vogel-
schutzgebiete (Richtlinie Nr. 92/43/EWG). 
Von der Bayerischen Biotopkartierung wurden ebenfalls keine im Planungsgebiet vorhande-
nen Strukturen erfasst, und auch unter den Pauschalschutz des § 20 c BNatschG bzw. des 
Art. 13 d BayNatschG fallen keine Bestände. 
 
Im ABSP (Karte A2) werden die Flächen des Planungsgebietes nicht bewertet, da der Sied-
lungsraum über keine besondere Bedeutung für Arten oder den Biotopschutz verfügt. 
 
Die Potenziale sieht die Zielkarte A3 des ABSP in der ökologischen Aufwertung sowohl der 
strukturarmen Grünlage des Sportplatzes als auch der strukturarmen Bebauung der Gewer-
befläche. Die Bereiche östlich des Sportplatzes sollen vorrangig entsiegelt werden. 
 
Vorschläge zur Unterschutzstellung nach BayNatschG liegen nicht vor. 

2.4 Mensch, Kultur- und Sachgüter 

Ein Grundbedürfnis des Menschen besteht in der Versorgung mit Wohnraum und den damit 
verbundenen Nutzungen. Ebenfalls von großer Bedeutung ist die Entfernung zu Einrichtun-
gen für den täglichen Bedarf. Diese Aspekte werden durch das Kriterium Wohn- und Wohn-
umfeldfunktion bewertet. 
 
Lärmbelastungen gibt es als vom Plangebiet ausgehende Emission nicht. Umgekehrt unter-
liegt das Gebiet Lärmimmissionen insbesondere durch die überörtliche Verkehrsinfrastruktur. 
Das Gebäude Hausnummer 77 wird als Wohnhaus für mehrere Familien genutzt. Mit seiner 
Lage in einem Gewerbegebiet (laut FNP), umgeben ausschließlich von Gewerbebauten und 
-flächen und dem entsprechend ohne Aufwertungspotenzial ist es erkennbar vorbelastet. 
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Hinsichtlich Klima sowie Erholung wird auf die Kap. 2.2.4 und 2.2.5 verwiesen. 
 
Als Kulturgut ist das Bildhäuschen auf Fl.Nr. 3624 zu nennen, der auf beiden Seiten von ei-
ner Linde eingerahmt wird. Das Bildhäuschen liegt im Bereich der geplanten Zufahrt und soll 
im Rahmen der Ausführung des Bauvorhabens nach Westen versetzt werden. 

2.5 Planungsrechtliche und –relevante Vorgaben 

Im Regionalplan ist das Plangebiet als Sonderbaufläche dargestellt. Dem entspricht der  
B-Plan. Als Oberzentrum erfüllt die Stadt Aschaffenburg die Voraussetzungen für die Ansied-
lung von Einzelhandelsgroßprojekten. 
Die landesplanerische Beurteilung (12/2007) bestätigt die grundsätzliche Zulässigkeit des 
Projektes. 
 
Die westliche Teilfläche ist im Flächennutzungsplan (Stand 1987) als Grünfläche dargestellt, 
die östliche Teilfläche auf dem Gelände der Möbelfirma Schwind als Gewerbliche Baufläche 
ausgewiesen. Die im Parallelverfahren betriebene Änderung des FNP stellt nunmehr ein 
Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel mit der Zweckbestimmung Bau- und Gartenmarkt 
dar. Auch alle angrenzenden Flächen sind Gewerbliche Bauflächen. 
Die städtische Stellplatzsatzung3 fordert die Pflanzung von 1 Baum je 4 (neuen) Stellplätzen. 
 
Im noch nicht in den Flächennutzungsplan eingearbeiteten Landschaftsplan (Entwurf 
12/2006) ist der Bereich des Sportplatzes als Grünfläche dargestellt und somit in dieser Hin-
sicht obsolet. Wie der vorausgegangene Landschaftsplan vom 28.06.1982 sieht auch der 
neue Landschaftsplan die Anpflanzung einer Baumallee entlang der Schönbornstraße vor. 
 
Zum Schutzgut Klima empfiehlt das Klimagutachten (Büro Plan², s.o.), die vorhandenen ef-
fektiven und potenziellen klimatischen Ausgleichsflächen nicht zu bebauen. Gleichzeitig 
lehnt es Bebauung nicht per se ab, wenn deren Anordnung und Form lokale und übergeord-
nete Windrichtungen beachtet. Auch Dach- und Fassadenbegrünung könnten zur Klimaver-
besserung beitragen. 
 
Die Flechtenkartierung (Fraxinus, s.o.) empfiehlt u.a. eine klimagerechte Bebauung durch 
Ausrichtung von Gebäuden (und Straßen) parallel zu bestehenden Luftströmungen und 
durch aufgeweitete Straßenquerschnitte sowie die Begrünung von Straßenräumen durch 
Baum- und Strauchpflanzungen. 
 
Die Zielkarte A3 des ABSP schlägt für den Bereich des Sportplatzes die ökologische Aufwer-
tung strukturarmer Grünanlagen und Grünflächen vor (s. o., Kap. 2.3). 
Weiterhin schlägt das ABSP für das als strukturarme Bebauung eingestufte Gelände der 
Firma Schwind eine ökologische Aufwertung vor z.B. durch die Förderung von Durchgrü-
nungsmaßnahmen (Dach- und Fassadenbegrünung), die Verwendung heimischer Baum- 
und Straucharten, die Entsiegelung und Strukturanreicherung von Plätzen (z.B. durch Pflan-
zung von Großbäumen), die Förderung naturnaher Freiflächengestaltung oder die Verwen-
dung wasserdurchlässiger Beläge. 
 
Die Altlastenuntersuchung (HYDRODATA 06/2008, s.o. Kap. 2.2.2/2.2.3) hält weitere Unter-
suchungen zur Grundwassergefährdung in ausgewählten Bereichen (KRB 2, 16, 21) für er-
forderlich bzw. empfehlenswert. 

2.6 Status-Quo-Prognose 

Der Gewerbeflächenwidmung entsprechend wäre für den Bereich der Fa. Schwind keine 
wesentliche Veränderung zu erwarten. Für das Sportgelände müsste wegen seiner isolierten 
Lage weit abseits von zur Naherholung geeigneten Flächen, innerhalb eines sehr heteroge-

                                                           
3  Garagen-, Stellplatz- und Abstellplatzsatzung – GaStAbs vom 23.11.1995 
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nen und Lärm belasteten Umfeldes und bei zugleich bescheidener Infrastruktur in den 
Vereinsgebäuden selbst mit einer zunehmend geringeren Nachfrage gerechnet werden.  
Insofern erscheint mittelfristig eine wie auch immer ausgerichtete gewerbliche Nutzung auch 
auf diesem Standort geradezu zwangsläufig. 
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3 Konfliktanalyse 

3.1 Ermittlung des projektbezogenen Risikos 

Die bisherigen Ausführungen und Bewertungen waren raum-, nicht projektbezogen, d.h., sie 
haben noch nicht die Auswirkungen des konkret geplanten Vorhabens beurteilt. 
Mit den anschließenden Ausführungen werden die projektbedingten Auswirkungen des ge-
planten Vorhabens und des darauf abgestimmten Entwurfs des Bebauungsplans ermittelt 
und bewertet. 

3.2 Methodische Vorgehensweise,  

Die ökologisch bedeutsamen Auswirkungen werden auf der Grundlage der Zustandsanalyse 
des vorigen Kapitels ermittelt und beurteilt. 
Die Eingriffsbeurteilung erfolgt durch Projektion der prognostizierten Auswirkungen des Vor-
habens auf die zuvor bewerteten Schutzgüter und Umweltnutzungen. 
Der zweite Schritt dient der Feststellung des Beeinträchtigungsgrades für die einzelnen 
Schutzgüter. Hierzu erfolgt die Verknüpfung des Belastungsgrades mit der jeweiligen Wer-
tigkeit der Schutzgüter. 
Die Ermittlung des quantitativen Umfangs der Beeinträchtigungen erfolgt wiederum mit dem 
schon genannten Bewertungsmodell. 

3.3 Ermittlung und Bilanzierung der Beeinträchtigungen 

Die wesentlichen Konfliktbereiche und Eingriffe in Natur und Landschaft werden im folgen-
den Schutzgut bezogen dargestellt. Das Schutzgut „Mensch, Kultur- und Sachgüter“ wird 
nicht eigenständig bilanziert, sondern dem Bewertungsmodell entsprechend im Wesentlichen 
in den Schutzgütern Klima/Lärm und Landschaftsbild/Naherholungspotenzial enthalten. 

3.3.1 Arten und Lebensräume 

Das Vorhaben führt über die bereits vorhandenen Versiegelungen hinaus zu einer weiteren 
Versiegelung vor allem im Bereich des bestehenden Sportplatzes, der Ruderalflur und der 
Obstwiese. 
Die Erhaltung von Vegetationsbeständen beschränkt sich auf Bäume an der Schönbornstra-
ße, Baumreihen an der Westgrenze sowie auf Bäume an der Südgrenze. 
Zugleich können jedoch auch Grünflächen mit überwiegend gestalterischer Funktion 
(11.210) neu angelegt werden. 
 
18 der 49 bestehenden Bäume (3.111) werden erhalten und dem Bestand entsprechend mit 
ihrer Kronenfläche angerechnet. Die 71 neuen Bäume (3.111) wurden mit einer Flächengrö-
ße von 4 m² je Baum berücksichtigt. Ein Zuschlag von 1 Wertpunkt wurde den Stadtbild prä-
genden Bäumen entlang der neuen Grundstücksgrenzen erteilt (42 Bäume). 
 
Befestigte Fahrspuren (10.510), wasserdurchlässige Stellplätze (10.520) sowie Baufenster 
für das Sondergebiet (12.320) vervollständigen die Nutzungstypen. 
 
Die Bewertung der Planung ist aus dem Formularen 3 ersichtlich. Sie zeigt einen Wert von 
62.646,00 Biotoppunkten. 

3.3.2 Böden 

Nachdem es sich bei allen Böden um versiegelte oder zumindest stark veränderte Böden 
(der Wertstufe 0) handelt, ergeben sich aus dem Planungsvorhaben keine zusätzlichen Be-
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einträchtigungen. Vielmehr werden die aus Altlasten resultierenden Risiken den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechend aufgearbeitet. 
Bei einer GRZ von 0,8 ergibt sich eine Wertstufe von 0 für das Planungsziel. Konsequenter-
weise wurde den Vegetationsflächen ebenso wie bei der Bestandsbewertung kein erhöhter 
Wert zugeordnet. 
(Die für das Schutzgut Wasser festzustellenden Auswirkungen werden nicht an dieser Stelle, 
sondern im Folgekapitel behandelt.) 
 
Somit entspricht der Biotopwert der Planung jenem des Bestands (0,0). Die Gegenüberstel-
lung von Bestand und Planung erfolgt im Formular 6.  

3.3.3 Wasser 

Die für eine Versickerung des Regenwassers geeigneten Flächen nehmen durch die versie-
gelten Flächen (Typ-Nr. 10.510, 12.320) deutlich ab, zugleich wird jedoch auch das Konta-
minationsrisiko reduziert. Die lokalisierten Grundwassergefährdungsbereiche werden genau-
er untersucht und ggf. Sanierungsmaßnahmen eingeleitet. 
 
Die versiegelten Böden im Planungsgebiet sind eindeutig der Wertstufe 0 zuzuordnen. Dies 
entspricht auch der Bewertung im Bestand. Auf Vegetationsflächen und wasserdurchlässig 
ausgebauten Stellplätzen4 in Kombination mit Versickerung über die belebte Bodenzone ist 
eine Versickerung möglich, was mit der Wertstufe 1 gewürdigt wurde. 
 
Der Biotopwert beträgt dann für die Planung 8.857,49. Auch zu diesem Schutzgut erfolgt die 
Gegenüberstellung von Bestand und Planung im Formular 6. 

3.3.4 Klima und Luft 

Wie in der Bestandsbeschreibung ausgeführt, gibt es im Planungsgebiet weder Frischluft-
produktionsflächen noch -bahnen. Es ist jedoch festzustellen, dass die Vegetationsdecke 
des Sportplatzes eine Kaltluftentstehungsfläche mit lokaler Bedeutung ist. Ihr wurde die 
Wertstufe 1 zugeordnet. 
Die Kaltluftentstehungsfläche geht durch die Überbauung vollständig verloren.  
 
Damit liegt der Planungsbiotopwert bei 0. Wiederum werden Bestand und Planung im 
Formular 6 gegenübergestellt.  
 
Dennoch ist insbesondere für die Baumpflanzungen eine Filterwirkung, Staubbindung und 
Beitrag zum klimatischen Ausgleich festzustellen. 

3.3.5 Landschaftsbild und Naherholungspotenzial 

Das im Bestand geringe Naherholungspotenzial auf der Teilfläche des Sportplatzes geht 
vollständig verloren. Das Betriebsgelände ohne Naherholungspotenzial wird aufgrund der 
Planung nicht verändert. 
 
Die landschaftsbildprägende Baumreihe im Norden, jene aus Vogelkirsch-Bäumen im Wes-
ten sowie die Lindenbäume an der Goldbacher Straße werden, von einzelnen Exemplaren 
abgesehen, erhalten. 
 
Die Gegenüberstellung von Bestand und Planung ist im Formular 6 enthalten. Der flächen-
bezogene Biotopwert beträgt für die Planung 0. 

                                                           
4 Dies ist grundsätzlich beabsichtigt, wegen der im Kap. 2.2.2 genannten Gegebenheiten jedoch noch nicht zwei-
felsfrei sichergestellt. Zur Klärung ist eine projektbezogene Entwässerungskonzeption erforderlich. 
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3.3.6 Mensch, Kultur- und Sachgüter 

Die Planung bedingt einen Abriss des (vorbelasteten) Wohnhauses zugunsten des Bau- und 
Gartenmarktes.  
 
Vom Plangebiet ausgehende Lärmbelastungen wird es nur in Form eines erwarteten Ver-
kehrszuwachses, und zwar binnen 10 Jahren in einer Größenordnung von ca. 2.200-
2.400 KfZ/Tag, geben. Der sich weitgehend gleichmäßig auf Schönborn- und Goldbacher 
Straße verteilende Zuwachs kann von den Straßen bewältigt werden.  
Bewertungsgrundlage für Bauflächen sind die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 
18005 „Schallschutz im Städtebau“ im Zusammenspiel mit der TA-Lärm. Die Einhaltung der 
für ein Gewerbegebiet5 bei tags 65 dB(A) und nachts bei 50 dB(A) liegenden Werte wird 
durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan sicher gestellt.  
 
Ein von zwei Bäumen gerahmtes Bildhäuschen mit vorgesetztem Sühnekreuz an der Gold-
bacher Straße wird um wenige Meter nach Westen versetzt, um die Zufahrt zum Bau- und 
Gartenmarkt zu ermöglichen. 

3.4 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

3.4.1 Anlass und Aufgabenstellung 

In der vorliegenden saP werden: 

die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 42 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 Änderung 
BNatschG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen 
Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden 
können, ermittelt und dargestellt. 

Ggf. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten 
gem. § 43 Abs. 8 BNatschG geprüft. 

Für die nicht gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten, die gem. nationalem Naturschutz-
recht streng geschützt sind, wird darüber hinaus geprüft, ob der Art. 6a Abs. 2 Satz 2 
BayNatschG (entsprechend § 19 Ans. 3 BNatschG) einschlägig ist. Eine Prüfung der  ge-
meinschaftsrechtlich (streng) geschützten Arten Art. 6a Abs. 2 Satz 2 und 3 BayNatschG 
ist nicht erforderlich, da dessen Regelungsinhalte bereits durch die Prüfung dieser Arten 
nach § 42 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatschG sowie ggf. § 43 Abs. 8 BNatschG entsprechend 
umfasst sind. 

3.4.2 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

Arten- und Biotopschutzprogramm ABSP, Stadt Aschaffenburg, München 1999 

Daten der Artenschutzkartierung ASK (aus dem ABSP) 

Biotopkartierungsdaten aus dem Bayerischen Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-
Natur) für das Gebiet der Stadt Aschaffenburg, http://gisportal-umwelt2.bayern.de/finweb 
2008 

Bestandserfassung und –bewertung des Büros Trölenberg + Vogt zum Grünordnungs-
plan, Frühjahr 2008 

Befragung der städtischen Naturschutzbehörde (s.a. deren Stellungnahme vom 09.06.08) 

                                                           
5 Einstufung entsprechend der umgebenden Bebauung 
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3.4.3 Relevanzprüfung (Abschichtung) 

Die für Bayern vorliegenden Tabellen des zu prüfenden Artenspektrums umfassen nachfol-
gende Tier- und Pflanzengruppen: 
 
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Fledermäuse 
Sonstige Säugetiere 
Kriechtiere 
Lurche 
Fische 
Libellen 
Käfer 
Tagfalter 
Nachtfalter 
Schnecken 
Muscheln 
Gefäßpflanzen 

 
Vögel 

Brutvogelarten 
Regelmäßige Gastvögel im Gebiet 

 
Weitere streng geschützte Arten 

Libellen 
Heuschrecken 
Käfer 
Netzflügler 
Nachtfalter 
Krebse 
Spinnen 
Muscheln 
Gefäßpflanzen 
Flechten 

 
Die Relevanzprüfung erfolgt an Hand folgender Abschichtungskriterien (verkürzt): 

Art im Großraum der Roten Liste Bayern vorkommend (X) / nicht vorkommend (0) 

Wirkraum des Vorhabens innerhalb (X) / außerhalb des Verbreitungsgebietes (0) 

Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens vorkommend (X) 
/ nicht vorkommend (0) 

Wirkungsempfindlichkeit gegeben (X) / projektspezifisch gering (0) 

 
Für alle Pflanzen- und Tiergruppen ist mindestens eines der vier Kriterien nicht zutreffend 
(0), sodass eine verbotstatbeständliche Betroffenheit mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden kann.  
Weitere Prüfschritte werden damit nicht erforderlich. 

3.4.4 Fazit 

Auf Grundlage vorhandener Daten und in Abstimmung mit der städtischen Naturschutzbe-
hörde kann eine verbotstatbeständliche Betroffenheit für alle Pflanzen- und Tiergruppen mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Weitere Prüfschritte mit vertiefenden Un-
tersuchungen werden damit nicht erforderlich. 
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Somit ergeben sich auch keine spezifischen Maßnahmen, welche mit jenen aus der allge-
meinen Eingriffsregelung resultierenden zusammen zu führen wären. 

3.5 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Die Systematik der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung des Art. 6 BayNatschG sieht vor 
der Konzeption von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen die Ausschöpfung aller Möglichkei-
ten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen vor. Im vorliegenden Plan kann sich dies nur auf 
die Optimierung eines Vorhabens beschränken; dessen vollständiger Verzicht als umfassen-
de Eingriffsvermeidung nur das Ergebnis der Abwägung sein könnte. 
 
Im konkreten Fall wurden die projektbezogenen Möglichkeiten zur Eingriffsvermeidung weit-
gehend berücksichtigt: 

Der Flächenanspruch zielt auf einen von heterogener, überwiegend gewerblicher Bebau-
ung geprägten Raum, der außerdem durch insbesondere überörtliche Verkehrsinfrastruk-
tur vorbelastet ist. In diesem Zusammenhang kann die Sportfläche eine Erholungsfunktion 
nur eingeschränkt und ohne Aussicht auf Verbesserung erfüllen. 

Als weitere Vermeidungsmaßnahmen sind zu nennen: 

Erhaltung Stadtbild prägender Bäume an Schönbornstraße, im Westen und an der Gold-
bacher Straße. 

Zur Minimierung der Folgen des Eingriffs sind im Bebauungs-/Grünordnungsplan verschie-
dene, insbesondere folgende Maßnahmen festgesetzt. 

Festsetzung privater Grünflächen, als Grundlage einer Randeingrünung vor allem an den 
Rändern. 

Ergänzung der bestehenden, zu erhaltenden Baumreihen im Norden, Westen und Süden. 

Pflanzung von Stadtbild prägenden Baumreihen, entlang der Ostgrenze als Raumkante, 
an den Stellplätzen zur Strukturierung und Vereinheitlichung des Gesamteindrucks. 

Pflanzung standortgerechter Strauchgruppen an der West- und Ostseite, als lineare 
Schnitthecke auf der Südseite.  

Angestrebte Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen an Stellplätzen.  

 
Alle nicht durch Zufahrten oder Stellplätze beanspruchten Flächen werden als Grünfläche 
festgesetzt. Allerdings handelt es sich dort überwiegend um straßenbegleitende bzw. gestal-
terische Grünstrukturen, für welche die Verwendung von Ziergehölzen realistisch ist.  
 
Der Kontext der Maßnahmen ist im Kap. 4 beschrieben. 

3.6 Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigungen 

Die Ermittlung des Eingriffs verdeutlicht, dass der Planungsbereich in verschiedener Hinsicht 
vorbelastet ist, bei den Schutzgütern Boden (versiegelte bzw. stark überformte Böden), 
Wasser (vorhandene Versiegelungen, Belastungen), Landschaftsbild (geringes/kein Naher-
holungspotenzial), Arten und Lebensräume (geringer Umfang, geringe Wertigkeiten, Isolati-
on). 
Dass es trotzdem zu einer deutlichen Minderung, insbesondere des biotischen Schutzgutes 
kommt, hat seine Ursache vor allem in der großflächigen Versiegelung, deren Wert Null (o-
der geringfügig höher) ist. Auch weisen die neuen, gärtnerisch geprägten Vegetationsstruktu-
ren der Bewertungssystematik folgend im Vergleich zum Bestand fast durchgängig geringere 
Werte auf. 
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4 Beschreibung der Kompensationsmaßnahmen 

Die Eingriffsqualitäten wurden im vorangegangenen Titel analysiert, ebenso 
Entwicklungsziele benannt. An dieser Stelle werden sie noch einmal im Kontext dargestellt: 
Eine stimmige Gesamtkonzeption zur Ableitung konkreter Entwicklungsziele gibt es für die 
betroffenen Grundstücke nicht. Sowohl die Vorgaben des Arten- und Biotopschutzprogramm 
(ABSP, s.a. Kap. 2.5) als auch des Landschaftsplans sind auf Basis des konkreten Bauvor-
habens nur bedingt geeignet. 
 
Wesentliches Ziel ist die Einbindung des Bauwerks in den heterogenen Stadtraum und die 
Herstellung eines einheitlichen Gesamteindruck für seine Umgebungsflächen. Dies erfolgt 
vor allem mit Baumreihen (aus verbleibenden und neuen Bäumen). Sie rahmen das Gelände 
an allen vier Seiten und überstellen die Stellplätze. Der versetzte Bildstock wird von einem 
Baumpaar gefasst. Voraussetzung für ein nachhaltiges Baumwachstum sind ausreichend 
große Flächen, weshalb sich die Grünflächen auch in diesem Bereich konzentrieren. 
Die Blattmasse der Bäume trägt zur Luftfilterung, Staubbindung und zum Temperaturaus-
gleich bei. 
Damit werden hinsichtlich Baumpflanzungen die Vorgaben von Landschaftsplan und ABSP 
ausreichend berücksichtigt. Zugleich werden mit den 18 erhaltenen sowie 71 neuen Bäumen 
auch die Vorgaben der Stellplatzsatzung mehr als erfüllt6. 
Strauchpflanzungen sind in einer Abfolge von Gruppen auf der West- und Ostseite vorgese-
hen, um dort einerseits eine Einbindung und Abschirmung zu bewirken, andererseits aber 
auch keine vollständige Riegelwirkung zu entfalten. Auf der Nord- und Südseite wird auf sol-
che Strauchpflanzungen grundsätzlich verzichtet, um dort gewünschte bzw. aus Gründen der 
Verkehrssicherheit empfohlene Blickbeziehungen (Sichtdreieck) nicht zu unterbrechen. 
Die verbleibenden Grünflächen werden mit einer gärtnerisch geprägten, niedrigen Bepflan-
zung bzw. Wiesenflächen angelegt. 

4.1 Flächen innerhalb des Gebietes 

4.1.1 Erhaltungsmaßnahmen 

Erhaltung Stadtbild prägender Bäume 
Am Schönbornweg (3 Stück), an der Westgrenze (12 Stück) des Planungsgebietes und 
an der Goldbacher Straße (3 Stück) werden insgesamt 18 Bäume erhalten. 
 

Die Erhaltung weiterer Grünbestände während des Baubetriebs erscheint unwahrscheinlich 
und wird allenfalls in kleinen, isolierten Einheiten möglich sein. Entsprechende Erhaltungs-
maßnahmen wurden deshalb nicht vorgesehen, jedoch Maßnahmen zu deren Neuanlage. 

4.1.2 Maßnahmen zur Neugestaltung 

Zur Minimierung der Folgen des Eingriffs sind im Bebauungs-/Grünordnungsplan verschie-
dene, insbesondere folgende Maßnahmen festgesetzt. 

Private Grünflächen 
Soweit nicht durch die nachfolgenden Regelungen näher bestimmt, sind die gekenn-
zeichneten Grünflächen gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. 

                                                           
6 Bei 1 Baum je 4 Stellplätzen ermitteln sich aus 329 Stellplätzen 82,25 = 83 Bäume. 
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Pflanzung von Bäumen und Baumreihen 
Baumreihen werden als Raumkanten entlang der Schönbornstraße, der Westgrenze, der 
Ostgrenze und an der Goldbacher Straße zur Anpflanzung festgesetzt. 
Weiterhin werden die Stellplätze rasterförmig mit Bäumen überstellt und tragen zur Struk-
turierung, Raumbildung sowie zur Vereinheitlichung des Gesamteindrucks bei. Das ver-
setzte Bildhäuschen erhält einen neuen „Rahmen“ aus drei Bäumen. 
Insgesamt dient die Pflanzung von 71 Bäumen der Raumbildung und der Abschirmung 
sowie dem klimatischen Ausgleich. Ihre abschließende Auswahl erfolgt gemäß Pflanzen-
liste Bäume unter Berücksichtigung der Bestandsarten. 

Pflanzung von Sträuchern 
An der westlichen und östlichen Grenze sind eine Abfolge von Strauchgruppen vorgese-
hen, die gleichermaßen Einbindung und Abschirmung ermöglichen. Ihre Artenwahl soll 
unter Berücksichtigung der Pflanzenliste Sträucher erfolgen.  
Insgesamt dienen die Strauchpflanzungen der landschaftlichen Einbindung und dem kli-
matischen Ausgleich. Ihre abschließende Auswahl erfolgt gemäß Pflanzenliste Sträucher. 

Versickerung 
Für Stellplätze ist die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen in Kombination mit 
der seitlichen Versickerung über die belebte Bodenzone vorgeschrieben. Damit soll die 
Versiegelung minimiert werden. Eine ggf. erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis wäre 
gesondert zu beantragen. 

4.2 Flächen außerhalb des Gebietes 

Die (rechnerisch verbleibenden) Beeinträchtigungen des Naturhaushalts werden mit Maß-
nahmen außerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans, nämlich im Bereich „Neurod“, aus-
geglichen. Für die dortigen Flächen liegt ein Entwicklungskonzept zur Aufwertung als Grund-
lage des städtischen Ökokontos vor. Diese Ausgleichsmaßnahme „Ökokonto Neurod“ um-
fasst insgesamt 3.459.229 Biotopwertpunkte. Hiervon werden diesem Bebauungsplan 
72.911 Biotopwertpunkte zugeordnet. 

4.3 Gegenüberstellung von Bestand und Planung 

Die Gegenüberstellung von Bestand und Planung für das biotische Schutzgut erfolgt im For-
mular 5, für die abiotischen Schutzgüter im Formular 6. 
 
Die abschließende Bilanzierung erfolgt durch Addition der Endsummen aus den Formularen  
5 und 6, wobei die Summe aus 6 entsprechend dem Bewertungsmodell nur zu 25 % gewich-
tet wird. 
 
(Anmerkung: Im anzuwendenden Bewertungsmodell bedeutet eine positive Biotopwertzahl 
einen Verlust, eine negative Biotopwertzahl einen Gewinn an Biotopwertpunkten) 
 
 
Das Ergebnis stellt sich ohne die Ausgleichsfläche wie folgt dar: 
    Biotopwertzahl 

Zwischensumme (biotisch) aus Formular 5: 56.552,51 x 100 % = 56.552,51 
Zwischensumme (abiotisch) aus Formular 6: 65.433,11 x   25 %  =    16.358,28 

Gesamtsumme   = 72.910,79 
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Die Beeinträchtigungen lassen sich also im Rahmen der beabsichtigten Planung innerhalb 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans nicht vollständig ausgleichen, sondern erfordern 
darüber hinaus die „Abbuchung“ von 72.910,79 Biotoppunkten vom städtischen Ökokonto. 
 
 
 
Aufgestellt: 
 
T R Ö L E N B E R G  +  V O G T  
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN 
Grünewaldstr. 3,  63739 Aschaffenburg 
Tel. 0 60 21 / 2 21 29  Fax 21 92 76 

 

 

 

 
Aschaffenburg, den 02.07.2008,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Anhang  

5.1 Formulare1-6
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5.3 Glossar 

 

Analogieschluss: 
Auf Vergleich oder Ähnlichkeit beruhende Schlussfolgerung. 

 

Eutrophierung: 
Anreicherung von Nährstoffen. Wird im Zusammenhang mit Pflanzengesellschaften und Lebens-
räumen im Allgemeinen abwertend verstanden. 

 

Landschaftsbild: 
Mit dem Begriff Landschaftsbild wird ein Schutzgut im Sinne der Naturschutzgesetzgebung um-
schrieben, das die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Voraussetzung 
für die Erholung zum Inhalt hat (vgl. BNatschG § 1 Abs. 1). Es spiegelt den visuell wahrnehmba-
ren Gesamteindruck eines Gebietes wider. 

 

Neophyten: 
Neophyten sind erst nach der Entdeckung Amerikas nach Europa (wieder) eingewanderte Arten. 
Sie werden nicht der potenziellen natürlichen Vegetation (siehe dort) zugerechnet, weshalb ihr 
naturschutzfachlicher Wert gering ist. 

 

Potenzielle natürliche Vegetation: 
Als potenzielle natürliche Vegetation wird jene Vegetation bezeichnet, welche sich ohne mensch-
lichen Einfluss auf dem jeweiligen Standort unter den herrschenden Boden-, Klima- und Wasser-
haushaltsbedingungen einstellen würde. Die hierauf bezogene Abweichung wird als Gradmesser 
für die Naturnähe und den naturschutzfachlichen Wert verstanden. 

 

Schutzgut: 
Die Bewertung von Naturhaushalt und Landschaftsbild erfolgt über deren Einzelkomponenten, 
weil eine anfängliche Gesamtbetrachtung bei der Vielzahl gegenseitiger Abhängigkeiten nicht zu 
leisten ist. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen dem belebten (=biotischen) und dem 
unbelebten (=abiotischen) Teil dieses komplexen Wirkungsgefüges. Der unbelebte Teil wird in 
weitere Einheiten unterteilt. Die Teile werden als Schutzgüter bezeichnet: 
 

biotisches Schutzgut: 

Arten und Lebensräume 

abiotische Schutzgüter: 

Boden 

Wasser 

Klima/Luft 

Landschaftsbild/Erholung. 
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5.4 Quellenverzeichnis 

Gesetze und Richtlinien 

- Bayerisches Naturschutzgesetz i.d.F. vom 23.12.2005 

- Bundesnaturschutzgesetz i.d.F. vom 12.12.2007 

- Bundesartenschutzverordnung i.d.F. vom 16.02.2005 

- Richtlinie des Rates 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-
wie  
  der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie), zuletzt geänd. durch die Richtlinie des Rates  
  97/62/EG vom 08.11.1997 

- Richtlinie des Rates 79/409/EWG vom 02. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogel- 
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- Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtlinie 92/43/EWG zur  
  Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen an den techni- 
  schen und wissenschaftlichen Fortschritt 
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1 Einleitung 

1.1 Anlass des Umweltberichtes 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, 

in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 

beschrieben und bewertet werden. Diese Umweltprüfung tritt damit an Stelle jener nach dem Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 17 Abs. 1 UVPG). 

Zugleich erfüllt sie auch die Verpflichtung zur Durchführung (§ 17 Abs. 2 UVPG) einer Strategischen 

Umweltprüfung (SUP), die nach § 14b Abs. 1 Nr. 1 und Anlage 3 Nr. 1 UVPG für Bauleitplanungen 

nach § 10 des BauGB obligatorisch durchzuführen ist.  

1.2 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans 

Es ist beabsichtigt, den Bau- und Gartenmarkt an der Rudolf-Diesel-Straße in Hösbach nach Aschaf-

fenburg umzulagern. Die wesentlichen Gründe hierfür sind der gestiegene Wettbewerbsdruck und das 

fehlende Erweiterungspotenzial am aktuellen Standort. 

Der Geltungsbereich des geplanten Sondergebietes hat eine Gesamtgröße von gut 3,0 ha. Das Bau-

gebiet ist von Gewerblichen Bauflächen umschlossen. 

 

Bauliches Konzept 

Der Bebauungsplan verfolgt in erster Linie das Ziel, eine Fläche für den Neubau eines Bau- und Gar-

tenmarktes bereitzustellen. Der rechtskräftige FNP weist im Westen des Planungsgebietes eine Grün-

fläche, im Osten eine Gewerbliche Baufläche aus. Die im Parallelverfahren betriebene Änderung des 

FNP stellt nunmehr ein Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel mit der Zweckbestimmung Bau- und 

Gartenmarkt dar. 

Das bauliche Konzept sieht vor, die überbaubare Grundstücksfläche in verschiedene Teilflächen zu 

gliedern. Dabei ist Baufeld 1a für den Gartenmarkt, Baufeld 1b für den Baumarkt und Baufeld 1c für 

den Wareneingang vorgesehen. Die Wandhöhe beträgt in allen drei Baufeldern 13 m, die Firsthöhe 

16 m. Für das Baufeld 2 - Büro ist nur eine Wandhöhe von 16 m vorgesehen.  

 

Freiflächenkonzept  

Eine GRZ von 0,8 als Obergrenze für die überbaute Fläche ermöglicht ein Mindestmaß an Eingrü-

nung. 

Dabei bleiben die straßenbildprägenden Bäume entlang der Schönbornstraße teilweise erhalten, die 

Baumreihe an der Westgrenze sowie die Bäume an der Goldbacher Straße sogar überwiegend. 

Eine neue Baumreihe wird auf ganzer Länge entlang der Ostgrenze gepflanzt, im Westen und Norden 

werden die erhaltenen Baumreihen ergänzt. Im Süden vor dem Bereich des Wareneingangs wird  

ebenfalls eine Baumreihe gesetzt, ebenso entlang der Parkplätze westlich davon. Zwischen den Stell-

plätzen ist jeweils ein 2 m breiter Grünstreifen vorgesehen, der ebenfalls Baumpflanzungen ermög-

licht. Bei den Baumpflanzungen werden die nach Bayerischem Nachbarrecht erforderlichen Abstände 

(2 m) eingehalten. 
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Folgende wesentlichen Festsetzungen dienen der Erreichung der formulierten Ziele: 

- Ausweisung als Sondergebiet Garten- und Baumarkt (SO GABAU) mit Festsetzung der zulässi-

gen Sortimente; 

- GRZ 0,8; 

- maximal zulässige Verkaufsfläche von 11.870 m², maximal zulässige gewichtete Verkaufsfläche 

10.190 m²; 

- Regelungen zu Dachgestaltung, Außenfassade, Abstandsflächen, Werbeanlagen; 

- Regelungen zu Nebenanlagen, Stellplätzen, Verkehrsflächen, zur Ordnung und Sicherung des 

ruhenden Verkehrs; 

- Regelungen zur Erhaltung von Bäumen; 

- Regelungen zur geplanten Bepflanzung (Bäume, Pflanzflächen, Pflanzenauswahlliste); 

- Ausgleich auf externen Kompensationsflächen (im Gebiet „Ökokonto Neurod“) durch Abbuchung 

vom Ökokonto. 

 

Eine ausführliche Erläuterung der Inhalte und Ziele ist Teil der Begründung zum Bebauungsplan. 

1.3 Berücksichtigung umweltrelevanter Ziele aus vorliegenden Fachgesetzen und Fachplanun-
gen 

Es werden die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen aus dem Baugesetzbuch, den Naturschutzge-

setzen, der Immissionsschutz-Gesetzgebung sowie der Abfall-, Boden- und Wasser-Gesetzgebung 

berücksichtigt. 

 

Die Stadt Aschaffenburg hat einen neuen Landschaftsplan erstellt, der jedoch noch nicht in den Flä-

chennutzungsplan eingearbeitet wurde. Der neue Landschaftsplan sieht im Geltungsbereich des Be-

bauungsplan Grünflächen mit der Zweckbestimmung Sportanlagen vor und ist in dieser Hinsicht obso-

let. Wie der vorausgegangene Landschaftsplan vom 28.06.1982 sieht auch der neue Landschaftsplan 

die Anpflanzung einer Baumallee entlang der Schönbornstraße vor. Hinsichtlich des übrigen Gel-

tungsbereiches steht der Bebauungsplan ebenfalls nicht im Widerspruch zum vorausgegangenen und 

in den rechtswirksamen Flächennutzungsplan eingearbeiteten Landschaftsplan, der dort Gewerbliche 

Bauflächen vorsieht. 

 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatschG bzw. Art. 13 d BayNatschG oder solche der 

Biotopkartierung gibt es im Plangebiet nicht. Das Arten- und Biotopschutzprogramms ABSP (Art. 13 f 

BayNatschG) schlägt für den Bereich des Sportplatzes eine ökologische Aufwertung strukturarmer 

Grünanlagen vor. Die östlichen Bereiche der strukturarmen Gewerbefläche sollen ebenfalls ökologisch 

aufgewertet und vorrangig entsiegelt werden.  

 

Flächen nach Art. 7 ff BayNatschG oder Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete, 

Gebiete nach der Vogelschutzrichtlinie, Art. 13 b BayNatschG) liegen nicht vor. 

Vorkommen von gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten können ausgeschlossen werden (siehe 

hierzu Kap. 2.1.5). 
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Die zu erwartenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft werden sowohl innerhalb des Bau-

gebietes durch Festsetzungen als auch außerhalb auf städtischen Kompensationsflächen (im Gebiet 

„Ökokonto Neurod“) durch Abbuchung vom Ökokonto ausgeglichen. 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Umweltmerkmale und derzeitiger Umweltzustand 

Die heutigen Flächenfunktionen und die darauf beruhenden Umweltmerkmale werden in den Kapitel 2 

und 3 der Erläuterung des Grünordnungsplans (GOP) zum Bebauungsplan näher beschrieben. Die 

folgenden Ausführungen geben insofern nur einen kurzen Überblick. Sie werden ergänzt um die zu-

sätzlichen Schutzgüter biologische Vielfalt, menschliche Gesundheit, Bevölkerung und Wechselwir-

kungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes. 

2.1.1 Morphologie, Boden, Lagerstätten, Altlasten 

Das ebene Gebiet auf etwa 130 m ü. NN liegt noch im Bereich der 12-m-Terrasse des Mains. Aus den 

quartären Sedimenten des geologischen Ausgangsmaterials haben sich kiesig-sandige bis sandig-

lehmige Braunerden mittlerer Entwicklungstiefe ausgebildet. Im Zuge der baulichen Veränderungen im 

Planungsgebiet wurden diese Böden stark überformt und verändert, so dass Angaben zur Bodengüte 

ohne Bedeutung sind. 

Die Puffer- und Speicherfähigkeit solcher Böden, also die Bodenfunktion, ist gering. Die Empfindlich-

keit gegenüber Verunreinigung bzw. Schadstoffeintrag ist wegen der durchlässigen Böden grundsätz-

lich hoch. Auf versiegelten Flächen besteht kein diesbezügliches Risiko, auf Vegetationsflächen ist es 

alleine wegen des „offenen“ Boden strukturell etwas erhöht. Auf den in der Regel einer intensiven 

Düngung unterliegenden Sportrasenflächen erhöht sich das Risiko wegen der potenziellen Auswa-

schung noch einmal (s.a. Kap. 2.1.2). 

Hinweise auf Kampfmittel wurden im Rahmen einer Georadaruntersuchung zumindest an den 32 

Bohransatzpunkten nicht gefunden. Allerdings ist die Fläche in den Unterlagen der Stadt als Kampf-

mittelverdachtsfläche dargestellt, sodass dennoch mit dem Vorhandensein von Kampfmitteln zu rech-

nen ist. 

Eine Altlastenuntersuchung hat für verschiedene Prüfparameter erhöhte Werte mit der Notwendigkeit 

weiterer Untersuchungen im Hinblick auf bestehende Grundwassergefährdungen ergeben. 

Das im Rahmen einer zukünftigen Bautätigkeit aufgeschlossene Material wird abfallrechtlich relevant 

sein, sodass die Anforderungen der LAGA-Richtlinien für die Wiederverwertung zu berücksichtigen 

sein werden. 

Abbauflächen von geologischen Lagerstätten wie z.B. Kies sind weder im FNP noch im Regionalplan 

ausgewiesen. 

2.1.2 Wasser 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

Durch die hohe Durchlässigkeit (zur Grundwasserneubildung) und geringe Pufferkapazität (s.a. Kap. 

Boden, 2.1.1) sowie den hohen Grundwasserstand ist für die Sportrasenfläche eine Vorbelastung 
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durch Schadstoffeintrag (Düngemittel, Pestizide) ins Grundwasser zu erwarten. Für wahrscheinliche 

bzw. zu erwartende Grundwassergefährdungen in lokalisierten Bereichen (des Bestands) sind weitere 

Untersuchungen erforderlich bzw. empfehlenswert. 

Auf den sonstigen Vegetationsflächen besteht keine aktuelle, aber strukturell leicht erhöhte Gefähr-

dung. Die Versickerung ist mit Ausnahme der versiegelten Flächen im Süden und auf dem Gelände 

der Firma Schwind gut. 

Naturnahe Feuchtlebensräume sind nicht vorhanden. 

Wasserschutzgebiete für die öffentliche Wasserversorgung gibt es ebenfalls nicht.  

2.1.3 Klima/Luft 

Die Untermainebene weist ein mäßig trockenes Klima mit geringen Niederschlägen, milden Wintern 

und warmen Sommern auf.  

Das Plangebiet liegt laut Klimagutachten der Stadt Aschaffenburg am südlichen Rand einer Kaltluft-

leitbahn entlang der Schönbornstraße, was von der Flechtenkartierung jedoch in Frage gestellt wird. 

Bei der Rasenfläche des Sportplatzes handelt es sich um eine Kaltluftentstehungsfläche mit lokaler 

Bedeutung für den Klimaausgleich (Klimagutachten). 

Sowohl Frischluftproduktionsflächen als auch -bahnen befinden sich im Planungsgebiet nicht. 

Daten zur Lufthygiene liegen durch die Flechtenkartierung (Büro Fraxinus) vor. Ihr zufolge liegt das 

Planungsgebiet im hoch bis sehr hoch belasteten Bereich entlang der Bahnlinie und der Bundesstraße 

B 26. Der überdurchschnittliche LKW-Verkehr an der Schönbornstraße mit seinen Rußemissionen ist 

Grund für die hohe Staubbelastung im Planungsgebiet. Allerdings ist anzumerken, dass sich die Luft-

gütewerte im Vergleich zu früheren Untersuchungen erheblich verbessert haben.  

2.1.4 Arten und Lebensgemeinschaften, Biologische Vielfalt 

Die potenzielle natürliche Vegetation ist der Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-

Carpinetum) mit der Ersatzgesellschaft Hainbuchen-Schlehen-Gebüsch (Carpino-Prunetum). 

Tatsächlich ist das Gebiet vollständig überformt und überbaut. Die vorhandenen Vegetationsbestände 

wurden vom Menschen angelegt. Im Norden an der Schönbornstraße wächst eine Baumreihe aus 

überwiegend Linden, im Westen und Osten jeweils eine Baumreihe aus Vogel-Kirschen. An der Gold-

bacher Straße finden sich gärtnerisch gestaltete Flächen, tw. von Linden überschirmt. Ansonsten lie-

gen zwischen Sportplatz und östlichem Lagerhaus noch Garten- und Wiesenbrachen, hier teilweise 

von alten Äpfelbäumen überstellt. 

 

Alle Lebensraumstrukturen im Plangebiet sind auf unterschiedliche Weise vorbelastet. Die biologische 

Vielfalt ist auf intensiv gepflegten Rasenflächen sehr gering. Die Ruderalflur und die Obstwiesenbra-

che sind stark isoliert. Vorkommen geschützter, gefährdeter oder bedeutsamer Pflanzen- und Tierar-

ten sind nicht dokumentiert oder zu erwarten.  

2.1.5 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

In der saP werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 42 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 Än-

derung BNatschG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogel-

arten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt 
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und dargestellt. Für Bayern liegen in Tier- und Pflanzengruppen gegliederte Tabellen des zu prüfen-

den Artenspektrums vor. 

Auf Grundlage vorhandener Daten und in Abstimmung mit der städtischen Naturschutzbehörde (s.a. 

deren Stellungnahme vom 09.06.08) kann eine verbotstatbeständliche Betroffenheit für alle Pflanzen- 

und Tiergruppen im Rahmen der Relevanzprüfung mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen wer-

den. Weitere Prüfschritte mit vertiefenden Untersuchungen werden damit nicht erforderlich. 

Somit ergeben sich auch keine spezifischen Maßnahmen, welche mit jenen aus der allgemeinen Ein-

griffsregelung resultierenden zusammen zu führen wären. 

2.1.6 Landschaftsbild / Erholung 

Die von Gewerbeflächen umgebene, in einem weitläufig heterogenen und lärmbeeinflussten Raum 

gelegene Sportfläche wird als Freizeitfläche kaum wahrgenommen. Hinzu kommen die auf den Sport-

verein beschränkte Nutzung sowie der seit Herbst 2007 ohnedies ausgelaufene Pachtvertrag. 

Prägend für das Stadtbild sind im Wesentlichen die Baumreihe entlang der Schönbornstraße und die . 

Bäume an der Goldbacher Straße. Weniger in den Raum wirkend, aber immer noch wohltuend struk-

turierend sind auch die beiden Baumreihen westlich und östlich des Sportgeländes. 

2.1.7 Menschliche Gesundheit, Bevölkerung 

Lärmbelastungen gibt es als vom Plangebiet ausgehende Emission nicht. Umgekehrt unterliegt das 

Gebiet Lärmimmissionen insbesondere durch die überörtliche Verkehrsinfrastruktur. Durch das Vor-

haben ist binnen 10 Jahren mit einem Verkehrszuwachs von ca. 2.200-2-400 Kfz/Tag zu erwarten, der 

von den Straßen aufgenommen werden kann. 

Bewertungsgrundlage für Bauflächen sind die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 

„Schallschutz im Städtebau“ im Zusammenspiel mit der TA-Lärm. Die Einhaltung der für ein Gewer-

begebiet1 bei tags 65 dB(A) und nachts bei 50 dB(A) liegenden Werte wird durch entsprechende Fest-

setzungen im Bebauungsplan sicher gestellt. 

Der Abriss eines Wohnhauses erfordert den Umzug der bisherigen Bewohner. Allerdings erfolgt dies 

aus einem gewerblichen und vorbelasteten Umfeld heraus. 

2.1.8 Kultur- und Sachgüter 

Archäologische Denkmale sind im Planungsgebiet nicht bekannt.  

Ein von zwei Bäumen gerahmtes Bildhäuschen mit vorgesetztem Sühnekreuz an der Goldbacher 

Straße wird um wenige Meter nach Westen versetzt, um die Zufahrt zum Bau- und Gartenmarkt zu 

ermöglichen. 

2.1.9 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

Über die grundsätzlich und immer bestehenden Abhängigkeiten hinaus sind keine ausgeprägten 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen, die eine genauere Betrachtung erfordern, zu 

nennen. 

                                                 
1 Einstufung entsprechend der umgebenden Bebauung 
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2.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und Nichtdurchführung der Planung  
(Prognose) 

Mit der Durchführung der vorgesehenen Bebauung werden zumindest die natürlichen der oben ge-

nannten Schutzgüter teilweise weiter beeinträchtigt. Allerdings sind sie aufgrund bestehender Vorbe-

lastungen bereits jetzt schon gestört, insbesondere wegen der überwiegend intensiven Nutzung. 

Im Wesentlichen kommt es zu einer weiteren Versiegelung durch Gebäude, Zufahrten und Stellplätze. 

Durch die Aufgabe des Sportplatzes werden aber auch nachteilige Stoffeinträge reduziert, z.B. Dünge- 

oder Pflanzenschutzmittel. 

Vegetationsstrukturen (Ruderalflur, Obstwiese) mit erhöhter Wertigkeit –allerdings durch Isolation 

schon aktuell vorbelastet– werden reduziert und durch gärtnerisches Grün ersetzt. 

 

Ein Ausgleich der (rechnerisch verbleibenden) Beeinträchtigungen erfolgt vor allem mit zusätzlichen 

Maßnahmen außerhalb des Gebietes, nämlich im Bereich „Neurod“. Für die dortigen Flächen liegt ein 

Entwicklungskonzept zur Aufwertung als Grundlage des städtischen Ökokontos vor. Diese Aus-

gleichsmaßnahme „Ökokonto Neurod“ umfasst insgesamt 3.459.229 Biotopwertpunkte. Hiervon wer-

den diesem Bebauungsplan 72.911 Biotopwertpunkte zugeordnet. 

 

Die weitere Entwicklung des Umweltzustandes ohne die Durchführung der Planung ist nur abzuschät-

zen. Der Gewerbeflächenwidmung entsprechend wäre für den Bereich der Fa. Schwind keine wesent-

liche Veränderung zu erwarten. Für das Sportgelände müsste wegen seiner isolierten Lage weit ab-

seits von zur Naherholung geeigneten Flächen, innerhalb eines sehr heterogenen und Lärm belaste-

ten Umfeldes und bei zugleich bescheidener Infrastruktur in den Vereinsgebäuden selbst mit einer 

zunehmend geringeren Nachfrage gerechnet werden. Insofern erscheint mittelfristig eine wie auch 

immer ausgerichtete gewerbliche Nutzung auch auf diesem Standort geradezu zwangsläufig. 

2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in den Kapiteln 3.3 und 4 der Begründung des Grünordnungs-

plans beschrieben:  

 

 Der Flächenanspruch zielt auf einen von heterogener, überwiegend gewerblicher Bebauung ge-

prägten Raum, der außerdem durch Verkehrsinfrastruktur vorbelastet ist. Die Sportfläche kann ei-

ne Erholungsfunktion nur eingeschränkt und ohne Aussicht auf Verbesserung erfüllen; 

 Sanierung vorhandener Altlasten und ggf. vorhandener Grundwassergefährdungen; 

 Erhaltung stadtbildprägender Baumreihen und Bäume (18 Stück); 

 Pflanzung neuer Bäume und Baumreihen (71 Stück); 

 Niederschlagswasserbewirtschaftung (Versickerung) ist im Rahmen beschränkter Möglichkeiten 

konzeptioneller Bestandteil des städtebaulichen Entwurfs; 

 Versetzen eines Bildhäuschens auf dem Gelände; 

 Ausgleich auf externen Kompensationsflächen im Gebiet „Ökokonto Neurod“, durch Abbuchung 

vom Ökokonto. 
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2.4 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Eine Erweiterung der Betriebsfläche des Bau- und Gartenmarktes in Hösbach ist aufgrund der dort 

beschränkten Flächengröße nicht möglich. Im Vorfeld der Aufstellung des vorliegenden Bebauungs-

plans waren alternative Standort untersucht worden. Die Standorte in Goldbach und am Stadtrand von 

Aschaffenburg entsprachen in Flächenverfügbarkeit und/oder Standortqualität nicht dem Einzelhan-

delsprofil. 

Innerhalb des Gebietes wäre eine etwas reduzierte Grundflächenzahl (GFZ) mit daraus folgendem 

größerem Freiflächenanteil denkbar. Allerdings wird damit das Vorhaben an diesem Standort grund-

sätzlich in Frage gestellt, weil sich dann die für erforderlich erachtete Verkaufsfläche nicht mehr reali-

sieren lässt. Die notwendige Zahl der Stellplätze korrespondiert mit der Größe der Verkaufsfläche und 

kann ebenfalls nicht reduziert werden. 

Mit Blick auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden, ebenso einer mög-

lichst geringen Gesamtversiegelung (§1a BauGB), erscheint das gewählte Maß der Verdichtung in 

einem gewerblich geprägten Umfeld angemessen. 

Ergänzend, aber ohne den Charakter einer eigenständigen „Alternative“, wäre die Anwendung von 

Dach- und Fassadenbegrünung denkbar. 

3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Methodik 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt methodisch auf Grundlage des Bewertungsmodells 

für die Stadt Aschaffenburg zur Ermittlung und Bilanzierung von Eingriffen in Natur und Landschaft. 

Die Erhebung der Grundlagen sowie die Beschreibung und Bewertung der Umweltbelange wurde im 

vorliegenden Fall durch örtliche Bestandsaufnahmen (im Frühjahr 2008) und Überprüfung von vorlie-

genden Planungen vorgenommen. Weder aus der Biotopkartierung, dem Arten- und Biotopschutzpro-

gramm (ABSP) oder sonstigen Daten haben sich weitere Hinweise auf hier existierende besondere 

Biotope oder Lebensräume ergeben. 

Die Daten zu Altlasten sowie Kampfmitteln stammen von einer Altlastenuntersuchung (HYDRODATA, 

Juni 2008), hinsichtlich der Kampfmittel durch ein eigenes Schreiben der GEOLOG Fuß-Hepp GbR 

präzisiert . 

Bewertungsgrundlage für Lärmbelastungen sind die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 

18005 im Zusammenspiel mit der TA-Lärm. 

 

Die wesentlichen flächenrelevanten Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind im Bestands- und Bewer-

tungsplan des Grünordnungsplans dargestellt. Sie sind auch die Grundlage für die Bemessung der 

erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen (s. Kap. 3.4 der Erläuterung des GOP). 

 

Zusätzliche spezifische Erhebungen, z.B. zu Flora und Fauna, wurden nicht vorgenommen, da hier-

aus keine grundsätzlich neuen oder andere Erkenntnisse zu erwarten gewesen wären und dies somit 

eine unangemessene Erweiterung des Prüfumfangs bedeutet hätte. 
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3.2 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Eine verbindliche Klärung der Entwässerungskonzeption einschließlich Versickerung ist erst auf 

Grundlage einer projektbezogenen Planung möglich, was durch eine entsprechende Auflage in der 

Baugenehmigung sichergestellt werden soll. Eine ggf. erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis wäre 

gesondert zu beantragen. 

Auch für die lokalisierten Bereiche mit potenziellen Grundwassergefährdungen sind die erforderlichen 

weiteren Untersuchungen sicherzustellen. Dies gilt auch für die ordnungsgemäße Verwendung bzw. 

Entsorgung von bei zukünftigen Baumaßnahmen zweifelsfrei anfallendem Aushubmaterial mit erhöh-

ten Anforderungen (> Einbauklasse Z 0). 

Für den Fall der Freilegung von archäologische Fundstellen im Zuge von Erdarbeiten ist das Lan-

desamt für Denkmalpflege zu beteiligen. 

 

Die Notwendigkeit weiterer Überwachungsmaßnahmen ist derzeit nicht erkennbar. 

4 Zusammenfassung 

4.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Am nordöstlichen Ostsrand von Aschaffenburg zwischen der Schönbornstraße (B 26) und der Gold-

bacher Straße konzentrieren sich Gewerbliche Bauflächen. Inmitten dieser Flächen liegt eine Grünflä-

che für Sportplatz und Tennisplätze. Die Pacht für diese Grundstücke wurde im September 2007 ge-

kündigt, die Nutzung aufgegeben. 

Die Ausweisung einer Sonderfläche mit der Grundflächenzahl (GRZ) 0,8 dient der geplanten Errich-

tung eines Bau- und Gartenmarktes mit dazu gehörenden Stellplätzen. Die Gebäudehöhen liegen 

zwischen 13 und 16 Metern. An den vier Randseiten sind Grünflächen mit zu erhaltenden wie auch 

neu zu pflanzenden Baumreihen vorgesehen.  

4.2 Beschreibung der Umwelt 

Der Boden ist vollständig anthropogen überformt, im Süden und auf dem Grundstück der Möbelfirma 

Schwind zugleich stark versiegelt. Das bei zukünftigen Bautätigkeiten aufgeschlossene Material wird 

abfallrechtlich relevant sein, sodass die Anforderungen der LAGA-Richtlinien für die Wiederverwer-

tung zu berücksichtigen sein werden. 

Eine Altlastenuntersuchung hat für ausgewählte Bereiche die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen 

im Hinblick auf potenzielle Grundwassergefährdungen ergeben. 

Kampfmittel wurden zwar an den 32 Bohransatzpunkten bzw. deren Umfeld nicht gefunden, mit ihrem 

Vorhandensein ist dennoch zu rechnen, weil die Gesamtfläche in den Unterlagen der Stadt als 

Kampfmittelverdachtsfläche dargestellt ist. 

 

Gewässer, Feuchtstandorte, Überschwemmungsbereiche oder Wasserschutzgebiete sind nicht vor-

handen. Aufgrund des wasserdurchlässigen geologischen Untergrundes besteht ein strukturell hohes 

Grundwasserkontaminationsrisiko, was sich auf der Fläche des Rasenspielfeldes mit dem Einsatz von 
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Dünge- und Pflanzenschutzmitteln als Vorbelastung ausdrückt. Einzelne Risikobereiche wurden loka-

lisiert (s.o.). 

 

Die Rasenfläche mit angrenzenden Vegetationsflächen wirkt als Kaltluftentstehungsfläche von lokaler 

Bedeutung. 

 

Garten-, Obstwiesenbrache und Ruderalfluren weisen geringe Lebensraumfunktionen auf, sind aber 

durch Abfall gestört und stark isoliert. Vervollständigt wird die Vegetation durch kleinflächiges, gärtne-

risches Grün sowie für das Stadtbild teilweise bedeutsamen Baumreihen und Einzelbäumen. Die bio-

logische Vielfalt ist gering, das Vorkommen geschützter oder gefährdeter Arten ist nicht bekannt, das 

Vorkommen saP-relevanter Arten kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

 

Für die Naherholung hatten die in einem unwirtlichen Umfeld gelegenen Sportflächen für einen einge-

schränkten Nutzerkreis eine geringe Bedeutung. 

 

Ein von zwei Linden gesäumtes Bildhäuschen ist als Kulturgut zu nennen. 

4.3 Erwartete Entwicklung ohne Planumsetzung 

Für den Bereich der Fa. Schwind wäre die Beibehaltung, für das Sportgelände mittelfristig die Um-

wandlung in gewerbliche(r) Nutzung zu erwarten. 

4.4 Umweltauswirkungen, Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich 

Im Katalog (UVPG, Anlage 2 Nr. 2) aufgeführte Gebiete, mit für den Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild besonders bedeutsamen Schutzgütern, sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. 

 

a)  Im Bundesanzeiger gemäß § 10 Abs. 6 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
bekannt gemachte Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäi-
sche Vogelschutzgebiete 

nicht zutreffend  

b)   Naturschutzgebietes gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit 
nicht bereits von den Buchstaben a) erfasst. 

nicht zutreffend 

c)   Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht be-
reits von dem Buchstaben a) erfasst. 

nicht zutreffend 

d)  Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den § 25 und 26 
des Bundesnaturschutzgesetzes 

nicht zutreffend 

e)  gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes 

      bzw. §13 d Abs. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetz 

nicht zutreffend 

f)   Wasserschutzgebiete gemäß § 19 des Wasserhaushaltsgesetztes oder nach 
Landesrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete sowie Überschwem-
mungsgebiete gemäß § 31b des Wasserhaushaltsgesetzes 

nicht zutreffend 

g)  Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umwelt-
qualitätsnormen bereits überschritten sind 

nicht zutreffend 

h)  Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und Sied-
lungsschwerpunkte in verdichteten Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 
5 des Raumordnungsgesetzes 

nicht zutreffend 
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i)    in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmale, Denkmalensembles, 
Bodendenkmale oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten 
Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaft eingestuft 
worden sind 

nicht zutreffend 

 

Als Ergebnis der speziellen artenschutzrechtliche Prüfung und in Abstimmung mit der städtischen 

Naturschutzbehörde konnte eine verbotstatbeständliche Betroffenheit für alle relevanten Pflanzen- 

und Tiergruppen im Rahmen der Relevanzprüfung mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen wer-

den. 

 

Beeinträchtigungen der Schutzgüter und deren Wechselwirkungen sowie Vermeidungen, Verminderungen und 
Ausgleich der Beeinträchtigungen 

Schutzgüter Kurzerläuterung 

 
1. Schutzgut Boden und 
Wasser 
 

 
Beeinträchtigung: 
Das Planungsgebiet ist überwiegend anthropogen überformt; durch die Bebauung 
wird weiterer Boden beansprucht und versiegelt.  
Verminderung der Grundwasserneubildung durch Versiegelung, Erhöhung des Ober-
flächenabflusses. 
Bei schon geringwertiger Bodenfunktion ergibt sich nur eine geringe zusätzliche Be-
lastung. 
 
Vermeidung/ Ausgleich: 
Beanspruchung eines vorbelasteten Standortes. Sanierung vorhandener Schadens-
potenziale. 
Regelungen zur Verwendung versickerungsfähiger Beläge.  
 

 
2. Schutzgut Klima / Luft 
 

 
Beeinträchtigung: 
Verlust einer lokalen Kaltluftentstehungsfläche durch Versiegelung. Hohe 
Temperaturabstrahlung von befestigten, überbauten Flächen. 
 
Vermeidung / Ausgleich: 
Baugebietsdurchgrünung durch Erhalt und Neuanpflanzung von Bäumen, Anlage von 
Grünflächen. 
 

 
3. Schutzgut Arten und Le-
bensräume 
 

 
Beeinträchtigung: 
Die intensive Vornutzung hat keine bedeutsamen Lebensräume für Tiere und Pflan-
zen entstehen lassen, die biologische Vielfalt ist gering. Die vorhandenen Gehölze 
und Ruderalfluren erfüllen jedoch Trittsteinfunktionen im Biotopverbund. Ihr Umfang 
wird reduziert. 
 
Vermeidung / Ausgleich: 
Herstellung neuer Vegetationsflächen, Baumpflanzungen, Ausgleich auf externen 
Kompensationsflächen (im Gebiet städtisches „Ökokonto Neurod“) durch Zuordnung 
von 72.911 Biotopwertpunkten zum Bebauungsplan. 
 

 
4. Schutzgut Landschaftsbild 
 

 
Beeinträchtigung: 
Es sind keine für die Allgemeinheit nutzbaren Erholungsräume betroffen.  
 
Vermeidung / Ausgleich: 
Erhalt von Stadtbild prägenden Baumreihen, Ergänzung und Neupflanzung . 
 

 
5. Schutzgut Mensch 
 

 
Beeinträchtigung: 
Das Plangebiet wird durch die Emissionen des Verkehrs auf der Schönbornstraße 
(B 26) belastet werden. Eine Belastung mit Kampfmittel ist aktuell nicht festzustellen, 
dennoch ist bei Grabungsarbeiten ein Risiko nicht ganz auszuschließen. 
 
Vermeidung / Ausgleich: 
Eine Überschreitung der nach DIN 18005 zulässigen Lärmpegel ist durch den Ver-
kehrslärm nicht zu erwarten. 
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6. Schutzgut Kultur- und    
Sachgüter 
 

 
Beeinträchtigung: 
Ein Bildstock auf Fl.Nr. 3624 ist durch die Planung betroffen. 
 
Vermeidung / Ausgleich: 
Das Bildhäuschen wird nach Westen auf eine öffentliche Grünfläche versetzt. 
 

 
Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern 
 

 
Über die bereits dargelegten Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzgüter hinaus 
sind keine nachteiligen Wechselbeziehungen zu erwarten. 
 

 

4.5 Maßnahmen zur Überwachung 

Durch entsprechende Auflagen in der Baugenehmigung sollen sichergestellt werden: 

-  die Klärung der Entwässerungskonzeption einschließlich Versickerung auf Grundlage einer projekt-

bezogenen Fachplanung; 

-  die ordnungsgemäße Verwendung bzw. Entsorgung auch von belastetem Aushubmaterial (> Ein-

bauklasse Z 0); 

-  ggf. die Beteiligung des Amt für Denkmalpflege im Falle der Freilegung von archäologischen Fund-

stellen. 

 

 

 

 

Ausgearbeitet: 

 

Aschaffenburg, 02.07.2008:     

 

 

 

....................................    

 

TRÖLENBERG  + VOGT   
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN   

 



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,00-0,30

BP 2;

0,30-1,20

BP 3;

1,20-1,80

BP 4;

1,80-2,40

BP 5;

2,40-3,00

 Auffüllung, Mutterboden, Mittelsand, feinsandig, stark schluffig,

schwach humos, schwach feinkiesig, Auffüllung (Oberboden),

dunkelbraun bis braun, schwach feucht, Wurzeln, vereinzelt

Schlackereste < 1%, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren,

OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos)0,30

 Auffüllung, Kies, stark sandig, schwach schluffig, hellbraun, feucht,

kiesige Bestandteile Quarz und Quarzit, locker gelagert, leicht zu

bohren, GU (Kies, schluffig)1,20

 Mittelsand, feinsandig, schluffig, dunkelbraun bis braun, feucht,

oberste 2cm stark schluffig, schwach humos, locker gelagert, leicht

zu bohren, SU (Sand, schluffig)1,80

 Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach kiesig,

Terrassensand, hellbraun, feucht, Endteufe, mitteldicht gelagert,

mäßig schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,20 m ü.NN)
KRB 1

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 1

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

05.05.2008

0,0

131,20 m ü.NN

3,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,00-0,10

BP 2;

0,10-0,20

BP 3;

0,20-1,40

BP 4;

1,40-2,20

BP 5;

2,20-3,00

 Auffüllung, Mutterboden, sandig, schluffig, humos, Auffüllung

(Oberboden), dunkelbraun, schwach feucht, Wurzeln, mitteldicht

gelagert, mäßig schwer zu bohren, OH (Grob-/gemischtkörnige

Böden, humos)0,10
 Auffüllung, Sand, kiesig, schwarz, schwach feucht, 60 % Schlacke,

locker gelagert, leicht zu bohren, SW (Sand, weitgestuft)0,20

 Auffüllung, Kies, stark sandig, schwach schluffig, braun, schwach

feucht, kiesige Bestandteile Quarz und Quarzit, locker gelagert,

leicht zu bohren, GU (Kies, schluffig), bis 0.5m 1%

Schlackebeimengungen1,40

 Mittelsand, feinsandig, schluffig bis stark schluffig, zum Teil

schwach kiesig, Terrassensand, hellbraun bis dunkelbraun, feucht,

Endteufe, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, SU (Sand,

schluffig) bis SU* (Sand, stark schluffig), oberste 10 cm

dunkelbraun - ehem. Oberboden?,3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,12 m ü.NN)
KRB 2

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 2

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

05.05.2008

0,0

131,12 m ü.NN

3,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,10-1,00

BP 2;

1,00-1,90

BP 3;

1,90-3,00

 Auffüllung, Asphalt, schwarz0,03

 Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, kiesig, schwach grobsandig,

schwach schluffig bis schluffig, dunkelgrau, feucht, kiesige

Bestandteile u.a. Ziegelsteinreste, 1% Schlacke, locker gelagert,

leicht zu bohren, SU (Sand, schluffig)1,90

 Mittelsand, feinsandig, schluffig, schwach kiesig, Terrassensand,

braun, feucht, Endteufe, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu

bohren, SU (Sand, schluffig)3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,89 m ü.NN)
KRB 3

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 3

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

07.05.2008

0,0

131,89 m ü.NN

3,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,00-0,30

BP 2;

0,30-0,45

BP 3;

0,45-0,90

BP 4;

0,90-1,70

BP 5;

1,70-2,30

BP 6;

2,30-3,00

 Auffüllung, Mutterboden, Feinsand, schwach schluffig,

mittelsandig, schwach humos, schwach feinkiesig, Auffüllung

(Oberboden), schwarzbraun bis dunkelbraun, schwach feucht,

Wurzeln, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, OH

(Grob-/gemischtkörnige Böden, humos)0,30
 Auffüllung, Feinkies, stark sandig, Auffüllung - Schlacke, schwarz,

schwach feucht, locker gelagert, leicht zu bohren, GE (Kies,

enggestuft)0,45

 Auffüllung, Sand, stark kiesig, schluffig, dunkelbraun, feucht,

kiesige Bestandteile Quarz, locker gelagert, leicht zu bohren, SU

(Sand, schluffig)0,90

 Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, zum Teil Feinsand,

mittelsandig, stark schluffig, Terrassensand, hellbraun, feucht,

mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)1,70

 Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig,

Terrassensand, weißgrau, feucht, Endteufe, dicht gelagert, schwer

zu bohren, SU (Sand, schluffig)3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,24 m ü.NN)
KRB 4

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 4

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

05.05.2008

0,0

131,24 m ü.NN

3,00 m



0,0

1,0

2,0

BP 1;

0,15-0,40

BP 2;

0,40-1,00

BL 1;

0,15-2,00

BP 3;

1,00-2,00

 Auffüllung, Beton, grau0,15

 Auffüllung, Kies, sandig, ab 0.3m, Sand, kiesig, hellbraun, hellgrau,

feucht, kiesige Bestandteile Beton und Granit, mitteldicht gelagert,

mäßig schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)0,40

 Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, zum Teil schluffig,

Terrassensand, hellbraun, feucht, mitteldicht gelagert, mäßig

schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)1,00

 Feinsand, stark schluffig, Auesand, hellbraun, feucht, Endteufe,

mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, SU* (Sand, stark

schluffig)2,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (130,66 m ü.NN)
KRB 5

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 5

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

07.05.2008

0,0

130,66 m ü.NN

2,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,00-0,30

BP 2;

0,30-0,60

BP 3;

0,60-1,00

BP 4;

1,00-1,80

BL 1;

0,20-2,00

BP 5;

1,80-2,00

 Auffüllung?, Mittelsand, feinsandig, schluffig, schwach kiesig,

dunkelbraun, feucht, locker gelagert, leicht zu bohren, SU (Sand,

schluffig)0,30

 Mittelsand, feinsandig, schluffig, Terrassensand, dunkelgrau,

feucht, locker gelagert, leicht zu bohren, SU (Sand, schluffig),

dunkelgrau verfärbt, sehr schwacher unspezifischer Geruch,0,60

 Mittelsand, feinsandig, schluffig, Terrassensand, dunkelbraun,

feucht, locker gelagert, leicht zu bohren, SU (Sand, schluffig)1,00

 Sand, kiesig, schluffig, Terrassensand, braun, feucht, mitteldicht

gelagert, mäßig schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)1,80

 Feinsand, stark schluffig, Auesand, hellbraun, zum Teil grau,

feucht, Endteufe, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, SU

(Sand, schluffig)3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (130,83 m ü.NN)
KRB 6

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 6

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

07.05.2008

0,0

130,83 m ü.NN

3,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,00-0,10

BP 2;

0,10-1,00

BP 3;

1,00-2,00

BP 4;

2,00-3,00

 Auffüllung, Mutterboden, Feinsand, stark schluffig, mittelsandig,

humos, Auffüllung (Oberboden), dunkelbraun, schwach feucht,

Wurzeln, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, OH

(Grob-/gemischtkörnige Böden, humos)0,10

 Auffüllung?, Kies, sandig, schluffig, schwach steinig, hellgrau bis

hellbraun, schwach feucht, kiesige und steinige Bestandteile Quarz

und Quarzit, locker - mitteldicht gelagert, leicht bis mäßig schwer zu

bohren, GU (Kies, schluffig)1,00

 Sand, stark kiesig, stark schluffig, Terrassensand, weißgrau,

schwach feucht, Endteufe, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu

bohren, SU (Sand, schluffig)3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,29 m ü.NN)
KRB 7

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 7

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

05.05.2008

0,0

131,29 m ü.NN

3,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,00-0,20

BP 2;

0,20-1,00

BP 3;

1,00-1,50

BP 4;

1,50-1,70

BP 5;

1,70-2,30

BP 6;

2,30-3,00

 Auffüllung, Mutterboden, Feinsand, stark schluffig, mittelsandig,

humos, schwach feinkiesig, Auffüllung (Oberboden), dunkelbraun,

schwach feucht, Wurzeln, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu

bohren, OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos)0,20

 Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, hellbraun bis hellgrau, feucht,

locker gelagert, leicht zu bohren, SU (Sand, schluffig), stark

gestaucht, daher wenig Probenmaterial;1,50

 Schluff, tonig, sandig, weißgrau, feucht, weich bis steif, leicht zu

bohren, TM (Ton, mittelplastisch)1,70

 Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, Terrassensand,

weißgrau, feucht, Endteufe, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu

bohren, SU (Sand, schluffig)3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,30 m ü.NN)
KRB 8

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 8

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

05.05.2008

0,0

131,30 m ü.NN

3,00 m



0,0

1,0

2,0

BP 1;

0,14-0,60

BP 2;

0,60-0,95

BL 1;

0,14-2,00

BP 3;

0,95-2,00

 Auffüllung, Beton, grau, bis: 0,01m Bodenfliese, 0,14m Beton0,14

 Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, kiesig bis schwach kiesig,

schluffig, braun, feucht, locker gelagert, leicht zu bohren, SU (Sand,

schluffig), unterste 3cm hellbraun,0,60

 Mittelsand, feinsandig, schluffig, Terrassensand, braun, feucht,

mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)0,95

 Mittelsand, stark feinsandig, lagenweise von 0, 6-0, 75m, Kies,

stark sandig, Terrassensand, hellbraun, feucht, Endteufe,

mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, SE (Sand,

enggestuft)2,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,74 m ü.NN)
KRB 9

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 9

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

07.05.2008

0,0

131,74 m ü.NN

2,00 m



0,0

1,0

2,0

BP 1;

0,12-0,60

BP 2;

0,60-0,95

BL 1;

0,12-2,00

BP 3;

0,95-2,00

 Auffüllung, Beton, grau, bis: 0,03m Betonestrich, 0,12m Beton0,12

 Auffüllung, Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach schluffig, braun,

feucht, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, SU (Sand,

schluffig)0,60

 Mittelsand, feinsandig, schluffig, schwach kiesig, Terrassensand,

braun, feucht, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, SU

(Sand, schluffig)0,95

 Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, zum Teil Schluff,

schwach kiesig, Terrassensand, braun, zum Teil hellbraun, feucht,

Endteufe, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, SU (Sand,

schluffig)2,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,74 m ü.NN)
KRB 10

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 10

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

07.05.2008

0,0

131,74 m ü.NN

2,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BP 1;

0,06-0,50

BP 2;

0,50-1,50

BP 3;

1,50-2,50

BP 4;

2,50-3,20

BP 5;

3,20-4,00

3,80

 Auffüllung, Asphalt, schwarz0,06

 Auffüllung, Kies, sandig, hellgrau, schwach feucht bis trocken,

dicht gelagert, schwer zu bohren, GW (Kies, weitgestuft)0,50

 Auffüllung, Sand, kiesig, schwach schluffig, zum Teil stark

schluffig, hellbraun, zum Teil grau, feucht, locker gelagert, leicht zu

bohren, SU (Sand, schluffig)2,50

 Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, zum Teil grobsandig,

Terrassensand, hellbraun, feucht, Grundwasser angebohrt bei

(3.8), Endteufe, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, SW

(Sand, weitgestuft)4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,51 m ü.NN)
KRB 11

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 11

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

07.05.2008

0,0

131,51 m ü.NN

4,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BP 1;

0,08-0,50

BP 2;

0,50-0,60

BP 3;

0,60-1,10

BP 4;

1,10-1,90

BP 5;

1,90-2,50

BP 6;

2,50-3,20

BP 7;

3,20-4,00

3,70

 Auffüllung, Asphalt, schwarz0,08

 Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig, braun, feucht, dicht

gelagert, schwer zu bohren, GW (Kies, weitgestuft)0,50

 Auffüllung, Sand, schluffig, schwach kiesig, grau, feucht, locker

gelagert, leicht zu bohren, SU (Sand, schluffig), oberste 10cm

braun, 0,6-1,1m schwach muffiger Geruch,1,10

 Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, schluffig bis stark schluffig,

braun, feucht, locker gelagert, leicht zu bohren, SU (Sand, schluffig)

bis SU* (Sand, stark schluffig)1,90

 Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, hellbraun,

feucht, locker gelagert, leicht zu bohren, SE (Sand, enggestuft), bei

2.5m dunkel verfärbte 1mm mächtige Schicht,2,50

 Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, Terrassensand,

hellbraun, feucht, Grundwasser angebohrt bei (3.7), Endteufe,

mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, SE (Sand,

enggestuft)4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,46 m ü.NN)
KRB 12

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 12

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

07.05.2008

0,0

131,46 m ü.NN

4,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,13-0,30

BP 2;

0,30-0,80

BP 3;

0,80-1,60

BP 4;

1,60-2,30

BL 1;

0,13-3,00

BP 5;

2,30-3,00

 Auffüllung, Beton, schwarz+grau, bis: 0,02m Gussasphalt, 0,13m

Beton0,13

 Auffüllung, Sand, kiesig, hellbraun, feucht, mitteldicht gelagert,

mäßig schwer zu bohren0,30

 Mittelsand, feinsandig, schluffig, Terrassensand, dunkelbraun,

feucht, locker gelagert, leicht zu bohren, SU (Sand, schluffig)0,80

 Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, zum Teil schluffig,

Terrassensand, hellbraun, schwach feucht, mitteldicht gelagert,

mäßig schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig), SE (Sand,

enggestuft)1,60

 Mittelsand, feinsandig, Terrassensand, hellbraun, feucht, Endteufe,

mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, SE (Sand,

enggestuft)3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,74 m ü.NN)
KRB 13

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 13

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

07.05.2008

0,0

131,74 m ü.NN

3,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,00-0,30

BP 2;

0,30-1,10

BP 3;

1,10-2,00

BP 4;

2,00-3,00

 Auffüllung, Sand, feinkiesig, Laufbahnbelag, rot, schwach feucht,

dicht gelagert, schwer zu bohren, SW (Sand, weitgestuft)0,30

 Auffüllung?, Sand, stark kiesig, schwach schluffig, ockerbraun,

feucht, mitteldicht - dicht gelagert, mäßig schwer bis schwer zu

bohren, SU (Sand, schluffig)1,10

 Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig bis schluffig,

Terrassensand, weißgrau, feucht, mitteldicht gelagert, mäßig

schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)2,00

 Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig bis kiesig, schwach

schluffig, lagenweise Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig,

Terrassensand, weißgrau, feucht, Endteufe, dicht gelagert, schwer

zu bohren, SU (Sand, schluffig)3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,28 m ü.NN)
KRB 14

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 14

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

05.05.2008

0,0

131,28 m ü.NN

3,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,00-0,20

BP 2;

0,20-0,40

BP 3;

0,40-0,90

BP 4;

0,90-1,90

BP 5;

1,90-3,00

 Auffüllung, Mutterboden, Feinsand, schluffig, mittelsandig,

schwach feinkiesig, schwach humos, Auffüllung (Oberboden),

schwarzbraun, schwach feucht, Wurzeln, Ziegelsteinreste,

mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, OH

(Grob-/gemischtkörnige Böden, humos)0,20

 Auffüllung, Sand, stark kiesig, schwach schluffig, schwarz,

schwach feucht, 50% Schlacke, locker gelagert, leicht zu bohren0,40

 Kies, stark sandig, schluffig, Terrassensand, weißgrau, feucht,

mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, GU (Kies, schluffig)0,90

 Mittelsand, feinsandig, schluffig, lagenweise stark schluffig,

schwach kiesig, Terrassensand, weißgrau, feucht, Endteufe, dicht

gelagert, schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,43 m ü.NN)
KRB 15

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 15

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

05.05.2008

0,0

131,43 m ü.NN

3,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,00-0,80

BP 2;

0,80-1,50

BP 3;

1,50-1,90

BP 4;

1,90-2,80

BP 5;

2,80-3,00

 Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, schluffig, schwach kiesig,

schwach humos, Auffüllung (Oberboden), schwarzbraun, schwach

feucht, bei 0.8m Holzreste, locker gelagert, leicht zu bohren, OH

(Grob-/gemischtkörnige Böden, humos)0,80

 Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach kiesig,

Terrassensand, braun, schwach feucht, mitteldicht gelagert, mäßig

schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)1,50

 Kies, sandig, Terrassenkies, hellbraun+weißgrau, schwach feucht,

dicht gelagert, schwer zu bohren, GW (Kies, weitgestuft)1,90

 Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, zum Teil schluffig,

vereinzelt schwach kiesig, Terrassensand, weißgrau, zum Teil

hellbraun, feucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, SU (Sand,

schluffig)2,80

 Sand, kiesig, schwach schluffig, Terrassensand, weißgrau, feucht,

Endteufe, dicht gelagert, schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (132,33 m ü.NN)
KRB 16

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 16

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

08.05.2008

0,0

132,33 m ü.NN

3,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,00-0,30

BP 2;

0,30-0,60

BP 3;

0,60-1,20

BP 4;

1,20-2,10

BP 5;

2,10-3,00

 Auffüllung, Feinsand, schluffig, ab 0.1m, kiesig bis stark kiesig,

Tennisplatzasche, rot, schwach feucht bis trocken, dicht gelagert,

schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)0,30

 Auffüllung, Kies, sandig, Auffüllung, Schlacke, schwarz, schwach

feucht, 100% Schlacke, locker gelagert, leicht zu bohren, GW (Kies,

weitgestuft)0,60

 Auffüllung, Sand, kiesig, schluffig, dunkelgrau, feucht, 1%

Schlacke, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, SU (Sand,

schluffig)1,20

 Sand, kiesig, schluffig, im Wechsel mit, Mittelkies, sandig,

schwach schluffig, Terrassensand, beige, feucht, Endteufe, dicht

gelagert, schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig), GU (Kies,

schluffig)
3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (133,62 m ü.NN)
KRB 17

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 17

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

08.05.2008

0,0

133,62 m ü.NN

3,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BP 1;

0,19-1,00

BP 2;

1,00-1,70

BP 3;

1,70-2,50

BP 4;

2,50-3,30

BP 5;

3,30-4,00

 Auffüllung, Beton, grau, bis: 0.11m Betonpflaster, 0,19m Beton0,19

 Auffüllung, Sand, kiesig, schwach schluffig, dunkelgrau, zum Teil

hellgrau, feucht, Ziegelsteinreste, Kunstofffolie, 1% Schlacke,

locker gelagert, leicht zu bohren, GU (Kies, schluffig)2,50

 Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach

kiesig, ab 3.2m, mittelkiesig, hellbraun, feucht, bei 3.3m

Ziegelsteinrest, locker gelagert, leicht zu bohren, SW (Sand,

weitgestuft)3,30

 Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, Terrassensand,

weißgrau, zum Teil hellbraun, feucht, Endteufe, dicht gelagert,

schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (133,53 m ü.NN)
KRB 18

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 18

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

08.05.2008

0,0

133,53 m ü.NN

4,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BP 1;

0,09-1,00

BP 2;

1,00-1,70

BP 3;

1,70-2,50

BP 4;

2,50-3,10

BP 5;

3,10-4,00

 Auffüllung, Asphalt, schwarz0,09

 Auffüllung, Sand, kiesig, schluffig bis schwach schluffig, Auffüllung

(Sand mit Kies), dunkelgrau, feucht, locker gelagert, leicht zu

bohren, SU (Sand, schluffig)2,50

 Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, Auffüllung

(Sand), hellbraun, feucht, locker gelagert, leicht zu bohren, SW

(Sand, weitgestuft)3,10

 Sand, schwach kiesig, schluffig, Terrassensand, weißgrau, feucht,

Endteufe, dicht gelagert, schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (133,55 m ü.NN)
KRB 19

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 19

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

08.05.2008

0,0

133,55 m ü.NN

4,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,08-1,00

BP 2;

1,00-2,00

BL 1;

0,08-3,00

BP 3;

2,00-3,00

 Auffüllung, Asphalt, schwarz0,08

 Auffüllung, Mittelsand, feinsandig, schluffig, schwach kiesig,

oberste 10cm, stark kiesig, dunkelbraun, feucht, locker gelagert,

leicht zu bohren, SU (Sand, schluffig)1,00

 Kies, stark sandig, schwach schluffig, Terrassenkies, hellbraun,

weißgrau, feucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, GU (Kies,

schluffig)2,00

 Mittelsand, feinsandig, kiesig, schwach grobsandig, schwach

schluffig, lagenweise Schluff, stark feinsandig, Terrassensand,

weißgrau, feucht, Endteufe, dicht gelagert, schwer zu bohren, GU

(Kies, schluffig), UL (Schluff, leicht plastisch)3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (133,51 m ü.NN)
KRB 20

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 20

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

07.05.2008

0,0

133,51 m ü.NN

3,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,05-1,00

BL 1;

0,20-2,00

BP 2;

1,00-2,00

BP 3;

2,00-3,00

 Auffüllung, Beton, grau, Waschbetonplatte0,05

 Auffüllung, Sand, kiesig, schwach schluffig, schwarzbraun,

schwach feucht, 2% Schlacke, locker gelagert, leicht zu bohren, SU

(Sand, schluffig)0,50

 Auffüllung?, Mittelsand, feinsandig, kiesig, schwach schluffig,

braun, schwach feucht, locker gelagert, leicht zu bohren, SE (Sand,

enggestuft)1,00

 Sand, stark kiesig, schwach schluffig, zum Teil schluffig,

Terrassensand, weißgrau, schwach feucht, Endteufe, dicht

gelagert, schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig)2,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (133,10 m ü.NN)
KRB 21

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 21

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

07.05.2008

0,0

133,10 m ü.NN

2,00 m



0,0

1,0

2,0

3,0

BP 1;

0,10-0,60

BP 2;

0,60-0,80

BP 3;

0,80-1,90

BP 4;

1,90-3,00

 Auffüllung, Asphalt, schwarz0,10

 Auffüllung, Kies, sandig, Auffüllung, Granitschotter, rot, feucht,

dicht gelagert, schwer zu bohren, GW (Kies, weitgestuft)0,60

 Auffüllung, sandig, stark kiesig, hellbraun, feucht, dicht gelagert,

schwer zu bohren0,80

 Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig,

lagenweise Kies, stark sandig, Terrassensand, braun bis hellbraun,

feucht, mitteldicht - dicht gelagert, mäßig schwer bis schwer zu

bohren, SW (Sand, weitgestuft)1,90

 Kies, stark sandig, schwach schluffig, schwach steinig,

Terrassensand, Terrassenkies, weißgrau, feucht, Endteufe, dicht

gelagert, schwer zu bohren, GW (Kies, weitgestuft)3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (132,95 m ü.NN)
KRB 22

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

KRB 22

BayWa AG

2008016

0,0

J. Weil

07.05.2008

0,0

132,95 m ü.NN

3,00 m































































HYDRODATA GmbH Gattenhöferweg 29 · D-61440 Oberursel

Tel. 06171 / 5892-0 · info@hydrodata.de

                     PROBENAHMELISTE

Projekt : BayWa Aschaffenburg
Projekt Nr. : 2008016

KRB = Kleinrammkernbohrung       GW = Grundwasserprobe
BL = Bodenluftprobe BP = Bodenprobe

MP = Mischprobe
Aufschluss-
bezeichnung

Proben-
bezeichnung

Analyse
auf

Datum
der Probenahme

KRB 1 BP 1 0,00 0,30 MP 1 05.05.2008
BP 2 0,30 1,20 MP 1 05.05.2008
BP 3 1,20 1,80 Rückstellprobe 05.05.2008
BP 4 1,80 2,40 Rückstellprobe 05.05.2008
BP 5 2,40 3,00 Rückstellprobe 05.05.2008

KRB 2 BP 1 0,00 0,10 MP 1 05.05.2008
BP 2 0,10 0,20 PAK, SM, Blei + Zink im Eluat 05.05.2008
BP 3 0,20 1,40 MP 1 05.05.2008
BP 4 1,40 2,20 Rückstellprobe 05.05.2008
BP 5 2,20 3,00 Rückstellprobe 05.05.2008

KRB 3 BP 1 0,03 1,00 MP 3, PAK, SM 07.05.2008
BP 2 1,00 1,90 MP 3 07.05.2008
BP 3 1,90 3,00 Rückstellprobe 07.05.2008

KRB 4 BP 1 0,00 0,30 MP 1 05.05.2008
BP 2 0,30 0,45 PAK, SM 05.05.2008
BP 3 0,45 0,90 MP 1 05.05.2008
BP 4 0,90 1,70 Rückstellprobe 05.05.2008
BP 5 1,70 2,30 Rückstellprobe 05.05.2008
BP 6 2,30 3,00 Rückstellprobe 05.05.2008

KRB 5 BP 1 0,15 0,40 MP 3 07.05.2008
BP 2 0,40 1,00 MKW 16703 07.05.2008
BP 3 1,00 2,00 Rückstellprobe 07.05.2008
BL 1 0,15 2,00 LHKW, BTEX 07.05.2008

KRB 6 BP 1 0,00 0,30 MP 3 07.05.2008
BP 2 0,30 0,60 MKW 16703 07.05.2008
BP 3 0,60 1,00 Rückstellprobe 07.05.2008
BP 4 1,00 1,80 Rückstellprobe 07.05.2008
BP 5 1,80 2,00 Rückstellprobe 07.05.2008
BL 1 0,20 2,00 BTEX 07.05.2008

KRB 7 BP 1 0,00 0,10 MP 1 05.05.2008
BP 2 0,10 1,00 MP 1 05.05.2008
BP 3 1,00 2,00 MP 5 05.05.2008
BP 4 2,00 3,00 MP 5 05.05.2008

KRB 8 BP 1 0,00 0,20 MP 1 05.05.2008
BP 2 0,20 1,00 MP 1 05.05.2008
BP 3 1,00 1,50 MP 1 05.05.2008
BP 4 1,50 1,70 Rückstellprobe 05.05.2008
BP 5 1,70 2,30 Rückstellprobe 05.05.2008
BP 6 2,30 3,00 Rückstellprobe 05.05.2008

KRB 9 BP 1 0,14 0,60 MP 3, SM 07.05.2008
BP 2 0,60 0,95 Rückstellprobe 07.05.2008
BP 3 0,95 2,00 Rückstellprobe 07.05.2008
BL 1 0,14 2,00 LHKW, BTEX 07.05.2008

Entnahmetiefe
[m unter GOK]

von bis

Probenahmeliste_2008016-1.xls Seite 1 von 3



HYDRODATA GmbH Gattenhöferweg 29 · D-61440 Oberursel

Tel. 06171 / 5892-0 · info@hydrodata.de

                     PROBENAHMELISTE

Projekt : BayWa Aschaffenburg
Projekt Nr. : 2008016

KRB = Kleinrammkernbohrung       GW = Grundwasserprobe
BL = Bodenluftprobe BP = Bodenprobe

MP = Mischprobe
Aufschluss-
bezeichnung

Proben-
bezeichnung

Analyse
auf

Datum
der Probenahme

Entnahmetiefe
[m unter GOK]

von bis

KRB 10 BP 1 0,12 0,60 MP 3, PAK, SM 07.05.2008
BP 2 0,60 0,95 Rückstellprobe 07.05.2008
BP 3 0,95 2,00 Rückstellprobe 07.05.2008
BL 1 0,12 2,00 LHKW, BTEX 07.05.2008

KRB 11 BP 1 0,06 0,50 MP 3 07.05.2008
BP 2 0,50 1,50 MP 3 07.05.2008
BP 3 1,50 2,50 MP 3 07.05.2008
BP 4 2,50 3,20 MKW 16703 07.05.2008
BP 5 3,20 4,00 Rückstellprobe 07.05.2008

KRB 12 BP 1 0,08 0,50 MP 3 07.05.2008
BP 2 0,50 0,60 MP 3 07.05.2008
BP 3 0,60 1,10 MKW 16703 07.05.2008
BP 4 1,10 1,90 MP 3 07.05.2008
BP 5 1,90 2,50 MKW 16703 07.05.2008
BP 6 2,50 3,20 Rückstellprobe 07.05.2008
BP 7 3,20 4,00 Rückstellprobe 07.05.2008

KRB 13 BP 1 0,13 0,30 MP 3, SM 07.05.2008
BP 2 0,30 0,80 Rückstellprobe 07.05.2008
BP 3 0,80 1,60 Rückstellprobe 07.05.2008
BP 4 1,60 2,30 Rückstellprobe 07.05.2008
BP 5 2,30 3,00 Rückstellprobe 07.05.2008
BL 1 0,13 3,00 LHKW, BTEX 07.05.2008

KRB 14 BP 1 0,00 0,30 MP 1 05.05.2008
BP 2 0,30 1,10 Rückstellprobe 05.05.2008
BP 3 1,10 2,00 Rückstellprobe 05.05.2008
BP 4 2,00 3,00 Rückstellprobe 05.05.2008

KRB 15 BP 1 0,00 0,20 MP 1 05.05.2008
BP 2 0,20 0,40 PAK, SM 05.05.2008
BP 3 0,40 0,90 Rückstellprobe 05.05.2008
BP 4 0,90 1,90 MP 4 05.05.2008
BP 5 1,90 3,00 MP 4 05.05.2008

KRB 16 BP 1 0,00 0,80 MP 3, PAK, SM, Blei im Eluat 08.05.2008
BP 2 0,80 1,50 Rückstellprobe 08.05.2008
BP 3 1,50 1,90 Rückstellprobe 08.05.2008
BP 4 1,90 2,80 Rückstellprobe 08.05.2008
BP 5 2,80 3,00 Rückstellprobe 08.05.2008

KRB 17 BP 1 0,00 0,30 MP 2 08.05.2008
BP 2 0,30 0,60 PAK, SM 08.05.2008
BP 3 0,60 1,20 MP 2 08.05.2008
BP 4 1,20 2,10 MP 6 08.05.2008
BP 5 2,10 3,00 MP 6 08.05.2008

KRB 18 BP 1 0,19 1,00 MP 2 08.05.2008
BP 2 1,00 1,70 MP 2 08.05.2008
BP 3 1,70 2,50 MKW 16703 08.05.2008
BP 4 2,50 3,30 MP 2 08.05.2008
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KRB = Kleinrammkernbohrung       GW = Grundwasserprobe
BL = Bodenluftprobe BP = Bodenprobe

MP = Mischprobe
Aufschluss-
bezeichnung

Proben-
bezeichnung

Analyse
auf

Datum
der Probenahme

Entnahmetiefe
[m unter GOK]

von bis

BP 5 3,30 4,00 Rückstellprobe 08.05.2008

KRB 19 BP 1 0,09 1,00 MP 2 08.05.2008
BP 2 1,00 1,70 MP 2 08.05.2008
BP 3 1,70 2,50 MKW 16703 08.05.2008
BP 4 2,50 3,10 MP 2 08.05.2008
BP 5 3,10 4,00 Rückstellprobe 08.05.2008

KRB 20 BP 1 0,08 1,00 MKW 16703, SM 07.05.2008
BP 2 1,00 2,00 Rückstellprobe 07.05.2008
BP 3 2,00 3,00 Sieb-/Schlämmanalyse 07.05.2008
BL 1 0,08 3,00 LHKW, BTEX 07.05.2008

KRB 21 BP 1 0,05 0,50 MP 3, MKW 16703,
PAK, SM

08.05.2008

BP 2 0,50 1,00 MP 3 08.05.2008
BP 3 1,00 2,00 Rückstellprobe 08.05.2008
BL 1 0,05 2,00 BTEX 08.05.2008

KRB 22 BP 1 0,10 0,60 MP 3, PAK 07.05.2008
BP 2 0,60 0,80 MP 3 07.05.2008
BP 3 0,80 1,90 Rückstellprobe 07.05.2008
BP 4 1,90 3,00 Rückstellprobe 07.05.2008

MP Tennisplatz 0,00 0,10 SM 05.05.2008

BTEX

LAGA-Boden

LHKW : Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe
MKW 16703
MP 1, MP 2, MP 3

MP 4, MP 5, MP 6

PAK : Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
SM : Schwermetalle (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn und As)

: Repräsentative Mischprobe aus Einzelproben; Sieb-/Schlämmanalyse

: Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe

: Repräsentative Mischprobe aus Einzelproben; Analyse gemäß LAGA-Boden (Feststoff und Eluat)
: Mineralölkohlenwasserstoffe im Feststoff analysiert nach E DIN ISO 16703

: Parameter der LAGA ( Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, Technische Regeln vom 06.11.1997);
Tabellen II.1.2-2 und -3
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B o h r u n g e n

Ausführungszeitraum : 05. - 08.05.2008
Typ : Kleinrammkernsondierung
Durchmesser : 50 [mm]
Bohrgerät : elektrischer Schlaghammer
Anzahl (Bezeichnung) : 22 [Stück] (KRB 1 bis KRB 22)
Bohrtiefen : 2,00 – 4,00 [m unter GOK]

Zweck : Erkundung des Untergrundaufbaus
Entnahme von Bodenproben
Entnahme von Bodenluftproben

Die Schlitzsonde/Rammkernsonde wurde mit Hilfe eines Schlaghammers in den Untergrund gerammt,
wobei sich das Bohrgut in den Hohlraum der Sonde schob. Anschliessend wurde die Sonde mittels
eines manuellen oder hydraulischen Ziehgerätes wieder aus dem Boden gezogen. Für grössere
Bohrtiefen als die, die beim ersten Bohrvorgang erreicht wurden, wurde die Sonde in das beim ersten
Bohrvorgang hergestellte Bohrloch eingeführt und mittels Aufsatzstangen - ggf. in mehreren
Bohrvorgängen - bis auf die Bohrendtiefe vorangetrieben.

Die Lage der Aufschlusspunkte wurde mit einfachen vermessungstechnischen Hilfsmitteln lage- und
höhenmässig eingemessen.

Die Höhe der Aufschlusspunkte wurde mittels Nivellement ermittelt. Als Bezugspunkt für die
geodätische Vermessung diente der Kanaldeckel Nr. 7363a in der Goldbacher Straße Nähe
Hausnummer Nr. 77 mit einer Höhe von 133,39 m über NN.

Nach Beendigung der Probenahmen wurden alle Bodenaufschlüsse jeweils mit abdichtenden
Quelltonkugeln verfüllt und in versiegelten Bereichen zusätzlich mit Beton verschlossen.

Grundlage für die Ermittlung der Horizontabfolge war die Bodenkundliche Kartieranleitung gemäss
BBodSchV Anhang 1. Die lithologische Ansprache der erbohrten Schichtenfolgen erfolgte gemäss
DIN EN ISO 14688-1, 14688-2 und 14689-1. Die zeichnerische Darstellung der erbohrten
Schichtenfolgen erfolgte in Anlehnung an DIN 4023. Die diesbezüglichen Schichtenprofile und
Ausbauzeichnungen sind der Anlage zu entnehmen.

P r o b e n a h m e n - B o d e n

Probenbezeichnung : BP 1 = Bodenprobe 1 = oberste Bodenprobe,
BP 2 = Bodenprobe 2 = zweitoberste Bodenprobe, etc.

Probenbehälter : Weissglas mit Schraubverschluss gasdicht

Behältergrösse : 212 / 720 [ml]

Die Bodenprobenahme erfolgte gemäss Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV).
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Aus der Probenahmesonde wurde jeweils unmittelbar nach dem Ziehen des Entnahmegestänges aus
dem relevanten Probenahmeabschnitt eine Mischprobe aus dem zentralen Teil des Bohrkernes
entnommen, umgehend in den Probenahmebehälter abgepackt und bis zur Einlieferung in das Labor
kühl und dunkel gelagert. Steiniges Material und der randliche Teil des Bohrkernes wurde verworfen.
Die Probenbehälter wurden mit Etiketten aus denen Entnahmeort, Datum und Probenahmetiefe zu
entnehmen sind gekennzeichnet.

Details der Probenbezeichnungen, Entnahmetiefen, Entnahmetermine und des Analysenumfangs
können der Probenahmeliste entnommen werden.

P r o b e n a h m e n - B o d e n l u f t

Probenbezeichnungen : BL 1 = Bodenluftprobe 1 = oberste Bodenluftprobe,
BL 2 = Bodenluftprobe 2 = zweitoberste Bodenluftprobe, etc.

Entnahmegerät : stufenlos regelbare Bodenluftentnahmepumpe

Entnahmesonde : 1m-HDPE-Filtersonde

abgesaugte Luftmenge : 10 Liter

Probenart : Aktivkohleröhrchen

Witterung/Temperatur : trocken; ca. 20°C

Vor der eigentlichen Probenahme wurde jeweils das "Totvolumen" (Gestänge- bzw.
Messstellenvolumen) evakuiert.

Aus jeder Sondíerung wurde nach Erreichen der Bohrtiefe von 2,00 m mittels einer HDPE-Filtersonde
(1"-HDPE-Filter 1 m + 1"-HDPE-Aufsatzrohr 1 m), eine tiefenintegrierte Bodenluftprobe aus dem
Tiefenbereich von ca. 0,15 - 2,00 m entnommen. Bei jeder Probenahme wurde das offene Bohrloch
an der Erdoberfläche mit Quellton abgedichtet, wodurch der Zutritt atmosphärischer Luft verhindert
wurde.

Beim Anreicherungsverfahren wurde das Aktivkohleröhrchen in einen jeweils am Sonden- bzw.
Pegelkopf montierten Adapter mit Aufnahmevorrichtung eingesetzt. Über das Aktivkohleröhrchen
wurde jeweils ein definiertes Bodenluftvolumen (in der Regel 10 Liter) gesaugt. Die
Aktivkohleröhrchen wurden mit Etiketten, aus denen Projekt, Projektnummer, Entnahmeort, Datum
und Probenahmetiefe zu entnehmen sind, gekennzeichnet.

Details der Probenbezeichnungen, Entnahmetiefen, Entnahmetermine und des Analysenumfangs
können der Probenahmeliste entnommen werden.
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Q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t

Die HYDRODATA GmbH hat 1998 ein Qualitätsmanagementsystem nach der internationalen Norm
DIN EN ISO/IEC 17025 eingeführt, das von der Deutschen Akkreditierungsstelle Chemie GmbH
(DACH) akkreditiert wurde.

DAR-Registriernummer: DAC-PL-0066-98

Akkreditierung gültig bis 18.02.2013

Durch diese Akkreditierung besitzt die HYDRODATA GmbH auch die Anerkennung der Bundesanstalt
für Materialforschung und –prüfung (BAM) für die Erkundung und Bewertung kontaminierter Flächen

und Standorte auf Bundesliegenschaften.

Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung

Registrier-Nr. 231

Es sind folgende Probenahmearten akkreditiert:

•Probenahmen von Wasser
- Wasser aus Grundwasserleitern
- Wasser aus Oberflächengewässern

(stehende Gewässer und Fließgewässer)
•Probenahmen von Boden
•Probenahmen von Bodenluft

Die Probenahmen werden nach den folgenden Normen durchgeführt:

Grundwasser:

Norm/Ausgabedatum
Hausmethode/Version

Analyt – Titel der Norm
Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik

DIN 38 402 – A13
1985-12

Probenahme aus Grundwasserleitern

ISO 5667
2007-04, Teil 1

2004-05, Teil 3
1993-03, Teil 11

Wasserbeschaffenheit – Probenahme
Richtlinie für die Erstellung von Probenahmeprogrammen und 
Probenahmetechniken
Anleitung zur Konservierung und Handhabung von Proben
Hinweise zur Probenahme von Grundwasser

DVWK 128
1992

Entnahme und Untersuchungsumfang von Grundwasserproben

Mitgeltende Dokumente:

DVWK 245 Tiefenorientierte Probenahme aus Grundwasserleitern
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Norm/Ausgabedatum
Hausmethode/Version

Analyt – Titel der Norm
Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik

1997 A
DVGW W 111
1997-03 (A)

Planung, Durchführung und Auswertung von Pumpversuchen bei der
Wassererschließung

DVGW W 115
2001-03

Bohrungen bei der Wassererschließung

DVGW W 121
2003-07

Bau und Betrieb von Grundwasserbeschaffenheitsmessstellen

Oberflächenwasser:

Norm/Ausgabedatum
Hausmethode/Version

Analyt – Titel der Norm
Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik

DIN 38 402 – A12
1985-06 (A)

Probenahme aus stehenden Gewässern

DIN 38 402 – A15
1986-07 (A)

Probenahme aus Fließgewässern

Boden und kontaminierte Böden:

Norm/Ausgabedatum
Hausmethode/Version

Analyt – Titel der Norm
Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik

DIN EN ISO 22475-1:
2007-01

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Probenentnahmeverfahren und
Grundwassermessungen - Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung

DIN EN ISO 14688-1:
2003-01
DIN EN ISO 14688-2:
2004-11

DIN EN ISO 14689-1:
2004-04

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und
Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und
Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und
Klassifizierung von Fels - Teil 1: Benennung und Beschreibung

DIN 4023
2006-02 (A)

Baugrund- und Wasserbohrungen, Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse

DIN 4094-2:
2003-05

Baugrund - Felduntersuchungen - Teil 2: Bohrlochrammsondierung

E DIN ISO 10381
2003-08 Teil 1
2003-08, Teil 2
2002-08, Teil 3
2004-04, Teil 4

Bodenbeschaffenheit – Probenahme
Anleitung zur Aufstellung von Probenahmeprogrammen
Anleitung für Probenahmeverfahren
Anleitung zur Sicherheit
Anleitung für das Vorgehen bei der Untersuchung von natürlichen, naturnahen und
Kulturstandorten

ISO CD 10381
1995 Part 5 (A)

Soil quality – Sampling
Guidance on the procedere for the investigation of urban and industrial sites on soil
contamination

Mitgeltende Dokumente:

ITVA
Arbeitshilfe F2-1/1995

Arbeitshilfe „Aufschlußverfahren zur Probengewinnung für die Untersuchung von
Verdachtsflächen und Altlasten“ – Ingenieurtechnischer Verband Altlasten Entwurf
1994; Altlastenspektrum 4. Jhg., Heft 1, 1995

Arbeitsgruppe Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2005
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Norm/Ausgabedatum
Hausmethode/Version

Analyt – Titel der Norm
Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik

Bodenkunde
2005
NLfB/BGR
1991 (A)

Symbolschlüssel Geologie, Hannover 1991

Umweltbundesamt
UBA Texte; 10/95 (A)

Methodenhandbuch Bodenschutz I

Umweltbundesamt
UBA Texte; 26/95 (A)

Handlungsanleitung für Schadstoffuntersuchungen in Böden
Teil 1: Vorbemerkungen und theoretische Grundlagen
Teil 2 Handlungsanleitungen

BAM-OFD-H
aktualisierte Fassung
2001-02

Anforderungen an Untersuchungsmethoden zur Erkundung und Bewertung
kontaminationsverdächtiger / kontaminierter Flächen und Standorte auf 
Bundesliegenschaften

ad-hoc-Arbeits-gruppe
Boden
1996 (A)

Anleitung zur Entnahme von Bodenproben
Geol. Jb., Gl, Hannover 1996, S. 39

Bodenluft:

Norm/Ausgabedatum
Hausmethode/Version

Analyt – Titel der Norm
Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik

VDI Richtlinie
3865 Blatt 2
1998-01 (A)

Messen organischer Bodenverunreinigungen; Techniken für die aktive Entnahme
von Bodenluftproben aus stationären und temporären Bodenluftmessstellen,
Varianten 2, 3 und 5 bis 8 m Tiefe

Einzelne Prüfverfahren zur Bestimmung der physikalisch-chemische Parameter
(vor-Ort-Analyse von Grund- und Oberflächenwasser)

Norm/Ausgabedatum
Hausmethode/Version

Analyt – Titel der Norm
Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik

DIN 38 404 – C5
1984-01 (A)

Bestimmung des pH-Wertes

DIN EN 27888 (C8) –
1993-11 (A)

Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit

DIN 38 404 – C4
1976-12 (A)

Bestimmung der Temperatur

DIN 38 404 – C6
1984-05 (A)

Bestimmung der Redoxspannung

DIN EN 25814
1992-11 (A)

Bestimmung des in Wasser gelösten Sauerstoffes

SAA 027, Version 01 Bestimmung von Geruch, Färbung und Trübung (qualitativ)
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Schläge / 10 cm

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,34 m ü.GOK)

DPL 1

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

DPL 1

BayWa AG

Hydrodata GmbH, Gaulke

0

J. Weil

05.05.2008

0

131,34 m ü.GOK

3,00 m
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Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (131,16 m ü.GOK)

DPL 2

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

DPL 2

BayWa AG

Hydrodata GmbH, Gaulke

0

J. Weil

05.05.2008

0

131,16 m ü.GOK

3,00 m

3,00
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Endtiefe:

m u. GOK (131,19 m ü.GOK)

DPL 3

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

DPL 3

BayWa AG

Hydrodata GmbH, Gaulke

0

J. Weil

05.05.2008

0

131,19 m ü.GOK

3,00 m
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BayWa, Aschaffenburg

DPL 4

BayWa AG

Hydrodata GmbH, Gaulke
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05.05.2008

0

131,26 m ü.GOK

3,00 m
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Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

BayWa, Aschaffenburg

DPL 5

BayWa AG

Hydrodata GmbH, Gaulke

0

J. Weil

05.05.2008

0

131,29 m ü.GOK

3,00 m
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1. Aufgabenstellung 

 
Die BayWa AG plant an der Goldbacher Straße 77 in Aschaffenburg die An-
siedlung eines Bau- und Gartenmarktes mit rd. 10.000m² Verkaufsfläche (Ver-
legung von Hösbach nach Aschaffenburg). Der geplante Standort liegt direkt an 
der B26 (Schönbornstraße) in direkter Nähe zum Autobahnanschluss Aschaf-
fenburg-Ost.  
 
Da auf der B26 nur Rechtsabbiegen und Rechtseinbiegen möglich sein soll, 
wird die Erschließung zusätzlich über die südlich gelegene Goldbacher Straße 
erfolgen. 
Mit der Untersuchung sollen die beiden Zufahrtsmöglichkeiten des neuen Bau- 
und Gartenmarktes hinsichtlich ihrer Machbarkeit für den gegenwärtigen Belas-
tungszustand beleuchtet werden.  
 
Für die Erschließung im Umfeld sind die Leistungsfähigkeiten der folgenden 
Knoten zu überprüfen (s. a. Anlage 1): 

• Schönbornstr. / Goldbacher Str. / Weichertstr. (KP1) 

• Goldbacher Str. / An der Lache    (KP4) 

• Schönbornstr. / Weichertstr.   (KP2) 

• Weichertstr. / Goldbacher Str. / Auhofstr. (KP3) 
 
Für die Erschließung des Grundstücks auf der nördlichen Seite sind drei ver-
schiedene Lösungen zu prüfen: 

• Zu- und Ausfahrtsmöglichkeiten am nordöstlichen Rand des Grundstücks 
(nahe Mc Donalds), 

• Nordwestlich, mittig im Grundstück angeordnete Zu- und Ausfahrt, 

• Eine gemeinsame Zu- und Ausfahrt mit Mc Donalds.  
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2. Verkehrsbelastungen 

 
Bestehende Belastungen 
Die Belastungen in dem zu betrachtenden Bereich wurden auf der Grundlage 
bereits vorhandener Zähldaten und durch zusätzliche Verkehrserhebungen er-
mittelt. Eine genaue Aufstellung der Herkunft der Daten ist nachfolgend aufge-
führt: 
KP1:    Verkehrszählung vom 21.06.2007 
KP2:    Verkehrszählung vom 18.09.2007 
KP3:    Verkehrszählung vom 16.04.2002 
     Stichprobenzählung vom 04.06.2008 
KP4:    Verkehrszählung vom 04.06.2008 
Mc Donalds Zufahrt: Verkehrszählung vom 04.06.2008 
 
Aus diesen Daten wurden die Spitzenstunden des Systems ermittelt. Sie sind 
für die Leistungsfähigkeitsnachweise maßgebend. Die Morgenspitze lag dabei 
zwischen 07:15 und 08:15 Uhr und die Abendspitze zwischen 16:45 und 17:45 
Uhr. 
Die derzeitigen Spitzenbelastungen sind in Anlage 2 dargestellt. Prognosebe-
lastungen für spätere Zielhorizonte wurden nicht erstellt. Daher blieben auch 
der geplante Durchstich „An der Lache“ (Entlastung für KP1 möglich) sowie der 
Ausbau des Gewerbegebiets „An der Lache“ in Goldbach (Mehrbelastung am 
KP1 möglich) ohne Berücksichtigung. 
 
Verkehrserzeugung BayWa-Markt 
Die Verkehrsbelastungen, die durch die Verlegung des BayWa-Marktes von der 
Daimler Straße (Hösbach) in die Schönbornstraße (Aschaffenburg) entstehen, 
sind dem Entwurf der „Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Bau- und Gartenmarkt – BAYWA“ entnommen. Darin wird von einer zusätzli-
chen Verkehrsbelastung im ersten Jahr von 1.800 Kfz pro Tag ausgegangen. 
Verbund- und Mitnahmeeffekte sind darin enthalten. 
 
Verteilung 
In der Morgenspitze wird in etwa 1% (18 Kfz) des täglichen durch den BayWa 
Markt zusätzlich erzeugten Verkehrs abgewickelt. In der Abendspitze beträgt 
dieser Wert rund 13% (236 Kfz).  
Die Kunden werden zu 60% aus östlicher Richtung zum BayWa-Markt fahren 
(in der Abendspitze 68 Kfz) und ihn in die gleiche Richtung wieder verlassen (in 
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der Abendspitze 72 Kfz). Die restlichen 40% haben ihre Quelle und ihr Ziel in 
westlicher Richtung. 
 
Diese getroffenen Annahmen basieren auf den derzeitigen Verhältnissen des 
nahe gelegenen BayWa-Marktes in der Daimler Straße in Hösbach. Die Belas-
tungen und deren Verteilung auf die umliegenden Knotenpunkte sind zusam-
menfassend in Anlage 3 dargestellt.  
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3. Erschließung im Umfeld 

 
Bedingt durch die Öffnungszeit werden in der Morgenspitze nur sehr geringe 
Verkehrsbelastungen durch den BayWa-Markt erzeugt (siehe Anlage 3.4). Eine 
Verschlechterung der Leistungsfähigkeit gegenüber dem heutigen Zustand ist 
daher nicht zu erwarten. 
Aus diesem Grund wird im Folgenden nur die Leistungsfähigkeit in der maßge-
benden Abendspitze überprüft. Grundlage waren die entsprechenden Verkehrs-
technischen Unterlagen (Signalsteuerungen) der Firma Dambach-Werke 
GmbH, Kuppenheim. 
 
Knotenpunkt 1 (Schönbornstr. / Goldbacher Str. / Weichertstr.) 
Der Knoten ist derzeit mit Qualitätsstufe C nach HBS2001 leistungsfähig. Aus-
nahme bildet die Zufahrt Goldbacher Straße (Signalgruppe K6), welche die 
Mindestgrünzeit von 5s erhält und dadurch 35% Überlastung aufweist (Quali-
tätsstufe F). Fußgänger erreichen die Qualitätsstufe D (siehe. Anlage 4.1). 
Mit den zusätzlichen Belastungen durch den BayWa-Markt reduziert sich die 
Qualitätsstufe von C auf E (Grenze der Leistungsfähigkeit). Der Auslastungs-
grad des maßgebenden Stromes (Signalgruppe K1, stadtauswärts) ist bereits 
im Bestand stark beansprucht und erhöht sich geringfügig von 94% auf 97%. Es 
besteht weiterhin eine Leistungsfähigkeitsreserve von 3%.  
Die Nebenrichtung Goldbacher Straße (Signalgruppe K6) bleibt mit 37% Über-
lastung fast unverändert (Qualitätsstufe F). Fußgänger behalten ihre Qualitäts-
stufe D. 
Die Hauptlast des zusätzlichen Verkehrs wird über den Linksabbieger in die 
Goldbacher Straße abgewickelt (51 Kfz zusätzlich über Signalgruppe K5). Die-
ser bleibt leistungsfähig, die Qualitätsstufe reduziert sich jedoch von B auf C. 
Der 95%-Rückstau vergrößert sich von 4 auf 6 Kfz, die Aufstellflächen bleiben 
ausreichend groß (siehe. Anlage 4.2). Eine Überstauung findet hier nur in der 
Morgenspitze statt, während der jedoch kein spürbarer zusätzlicher Verkehr 
durch die Ansiedlung der BayWa auftritt. 
Die Verschlechterung in der Qualität des Verkehrsablaufs durch den zusätzli-
chen BayWa-Verkehr kann über geringfügige Veränderungen in der Grünzeit-
verteilung aufgefangen werden, so dass der Knoten unverändert leistungsfähig 
bleibt (Ausnahme: Zufahrt Goldbacher Straße bleibt überlastet). 
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Knotenpunkt 2 (Schönbornstr. / Weichertstr.) 
Knotenpunkt 3 (Weichertstr. / Goldbacher Str. / Auhofstr.) 
Die beiden Knoten Schönbornstr. / Weichertstr. (Qualitätsstufe A) und Wei-
chertstr. / Goldbacher Str. / Auhofstr. (Qualitätsstufe D) besitzen Kapazitätsre-
serven für den Kfz-Verkehr. Die geringen zusätzlichen Belastungen durch den 
Bau des BayWa Marktes führen nicht zu einer Überlastung. 
Mit Eröffnung eines weiteren Teilstücks der Ringstraße im Juli 2008 werden an 
beiden Knoten Verkehrsverlagerungen auftreten. Gleichzeitig wird der Knoten 2 
angepasst. Infolge dieser Veränderungen wird Knoten 3 entlastet, Knoten 2 
bleibt weiter mit großen Reserven leistungsfähig. 
 
Knotenpunkt 4 (Goldbacher Str. / An der Lache) 
Die Einmündung Goldbacher Str. / An der Lache ist derzeit nicht signalisiert. 
Kapazitätsprobleme an sich liegen dort nicht vor.  
Beeinflusst wird der Knoten jedoch durch Überlastungen der nahe gelegenen 
Kreuzung Schönbornstr / Goldbacher Str. / Weichertstr. Der entstehende Rück-
stau infolge Überlastung dieser Zufahrt bewirkt in der Abendspitze auch eine 
Überstauung des Knotenpunktes 4. Der Einfluss durch den zusätzlichen Bay-
Wa-Verkehr hat dabei nur geringen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des un-
signalisierten Knotens. 
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4. Erschließung des Grundstücks 

 
Die Erschließung des BayWa-Marktes erfolgt im Norden für Kunden über die 
Schönbornstraße und im Süden für Kunden/ Lieferverkehr über die Goldbacher 
Straße. 
Im Norden ist dabei aus Sicherheitsgründen nur das Rechtsabbiegen zum 
BayWa-Markt und das Rechtseinbiegen vom BayWa-Markt erlaubt. Zusätzlich 
besteht hier bereits eine Zufahrt zu Mc Donalds östlich des BayWa-Geländes. 
Es wurden drei Varianten zur Anbindung im Norden untersucht. 
 
 
4.1 Geometrische Anbindung 

 
Variante 1 – nordöstliche Anbindung 
Die Anbindung im Norden liegt am östlichen Grundstücksrand. Der Abstand zur 
Zufahrt Mc Donalds beträgt 15m (Anlage 1.2). Die Anbindung erfolgt über eine 
3,5m breite „Service-Line“ mit Tempo 30km/h in Höhe der Grundstückszufahr-
ten. Diese Regelbreite von 3,5m nach Richtlinie ist zweckmäßig im Zusammen-
hang mit den Schleppkurven für die Grundstücksanbindung. 
Die Service-Line ist durch einen 1,0m breiten Fahrbahnteiler (einschl. Rinne) 
von der durchgehenden Hauptfahrbahn abgetrennt. Er beginnt 40m vor der Ein-
fahrt des BayWa-Marktes und endet 5m nach der Ausfahrt des Mc Donald. Sei-
ne Länge beträgt insgesamt 80m. 
Der bestehende Verzögerungsstreifen wird um 75m (ohne Verziehung) in Rich-
tung Westen verlängert. 
Der Gehweg erhält im Bereich des BayWa-Grundstücks eine Breite von 2,5m 
(nach Richtlinie Mindestbreite 1,8m zuzügl. 0,2m + 0,5m Sicherheitszuschlag 
für Seitenraum). 
Im Bereich des Mc Donalds-Grundstücks steht für die Anbindung eine Breite 
von insgesamt 6,2m zur Disposition, so dass der Gehweg hier eine Breite von 
1,7m erhält. Aufgrund der vorliegenden Randbedingungen (geringes Fußgän-
geraufkommen, Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
30km/h, baulicher Engpass) kann diese Reduzierung hier vorgenommen wer-
den. 
Für die Grundstückszufahrt ist entsprechend den Vorgaben der BayWa AG der-
zeit eine Breite von 8,0 m vorgesehen. Sie ist noch anhand von Schleppkurven 
für Pkw mit Hänger zu überprüfen. 
Die durchgehende Hauptfahrbahn bleibt von Änderungen unberührt. 
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Die angegebenen Breiten ermöglichen eine Umsetzung dieser Variante, ohne in 
das Grundstück von Mc Donalds einzugreifen. 
 
Variante 2 – nordwestliche Anbindung 
Die so genannte nordwestliche Anbindung liegt mittig am Grundstücksrand. Der 
Abstand zur Zufahrt Mc Donalds beträgt 80m (Anlage 1.3). Die Anbindung er-
folgt über einen 3,5m breiten Verzögerungsstreifen. 
Der bestehende Verzögerungsstreifen wird um 90m (ohne Verziehung) in Rich-
tung Westen verlängert. 
Die bestehende Breite von 2,7m für den Gehweg in Höhe der Grundstücks-
grenze BayWa/ Mc Donalds wird aufgenommen und im Bereich des BayWa-
Grundstücks fortgeführt. 
Bei dieser Lage der Grundstückszufahrt ist bedingt durch das in Richtung 
Nordwesten abfallende Gelände ein Höhenunterschied relativ zur Goldbacher 
Straße zu bewältigen. 
Auch in dieser Variante ist die Breite der Grundstückszufahrt noch anhand von 
Schleppkurven für Pkw mit Hänger zu überprüfen. 
Die durchgehende Hauptfahrbahn bleibt von Änderungen unberührt. 
Die angegebenen Breiten ermöglichen eine Umsetzung dieser Variante, ohne in 
das Grundstück von Mc Donalds einzugreifen. 
 
Variante 3 – gemeinsame Anbindung mit Mc Donalds 
Eine gemeinsame Anbindung BayWa/ Mc Donalds ist im Norden über das 
Grundstück der BayWa AG oder von Mc Donalds möglich. Beide Möglichkeiten 
bringen Nachteile für die innerbetriebliche Abwicklung mit sich (Ringverkehre, 
Kreuzverkehre, Rückstau). Variante 3 wird daher nicht weiter verfolgt. 
 
Südliche Anbindung 
Die südliche Anbindung erfolgt auf der südwestlichen Seite für Lkw zur Waren-
andienung über getrennte Ein – und Ausfahrt (Ringverkehr). Kunden werden 
über eine separate Zufahrt am südöstlichen Grundstücksrand geführt. Eine be-
sondere Straßenraumgestaltung scheint hierfür nicht erforderlich. 
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4.2 Leistungsfähigkeit 

 
Die Belastung der nördlichen Anbindung des BayWa-Geländes beträgt in der 
Spitzenstunde rund 100 Fz/h, maximal rund 130 Fz/h. Die Zufahrt zum Mc Do-
nalds ist mit 80 Fz/h, maximal mit 120 Fz/h frequentiert. 
Beide Zufahrten sind an sich sowie in ihrer Koexistenz mit großen Reserven 
leistungsfähig. Diese Reserven können sich reduzieren, wenn die Zufahrtsbreite 
bzw. die Ausrundungen nicht ausreichend groß gewählt werden, weil dann der 
Begegnungsverkehr nur eingeschränkt möglich ist. Dies gilt für beide näher 
ausgeführten Varianten. 
Die Leistungsfähigkeit der südlichen Anbindungen ist gegeben. 
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4.3 Verkehrssicherheit 

 
Variante 1 – nordöstliche Anbindung 
Durch den Fahrbahnteiler im Zuge der B26 Schönbornstraße ist ein Linksab- 
und Linkseinbiegen aus den Grundstücken in diesem Bereich nicht möglich. 
Durch die „Service-Line“ wird der Ziel- und Quellverkehr kanalisiert (keine 
Spurwechsel im Ein- und Ausfahrtsbereich) und in der Geschwindigkeit auf 30 
Km/h reduziert. Beide Maßnahmen zusammen lassen eine hohe Verkehrssi-
cherheit erwarten. 
Die nördlich und südlich gelegenen Grundstückszufahrten liegen direkt gegen-
über. Die Attraktivität von eventuell auftretendem Schleichverkehr über das 
BayWa-Grundstück wird dadurch gefördert, verbunden mit höheren Geschwin-
digkeiten. 
 
Variante 2 – nordwestliche Anbindung 
Durch den Fahrbahnteiler im Zuge der B26 Schönbornstraße ist ein Linksab- 
und Linkseinbiegen aus den Grundstücken in diesem Bereich nicht möglich. 
Durch die größere Entfernung der Anbindungen von BayWa und Mc Donalds 
gegenüber Variante 1 ist die Verflechtung der Ein- und Ausfahrvorgänge räum-
lich entzerrt. Die damit einhergehende Erhöhung der Verkehrssicherheit wird 
durch die Möglichkeit von sich räumlich überlagernden Spurwechselvorgängen 
im Bereich der Anbindung BayWa durch Kunden von Mc Donalds jedoch wieder 
kompensiert. 
Die nördlich und südlich gelegenen Grundstückszufahrten sind gegeneinander 
versetzt. Eventuell auftretender Schleichverkehr über das BayWa-Grundstück 
wird dadurch verlangsamt, ggf. auch vermieden. 
 
Südliche Anbindung 
Durch die Lage im Kurvenbereich der Goldbacher Straße ist auf die Einhaltung 
der Sichtdreiecke zu achten, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. 
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5. Zusammenfassung und Empfehlung 

 
Die BayWa AG plant an der Goldbacher Straße 77 in Aschaffenburg die An-
siedlung eines Bau- und Gartenmarktes. Die Erschließung erfolgt im Norden 
über die B26 Schönbornstraße, im Süden über die Goldbacher Straße. 
 
Mit vorliegender Untersuchung wurden die Zufahrtsmöglichkeiten hinsichtlich ih-
rer Machbarkeit für den gegenwärtigen Belastungszustand beleuchtet.  
 
Bei der Erschließung im Umfeld wird die Leistungsfähigkeit der umliegenden 
Knoten nicht spürbar negativ beeinflusst. Am Knoten Schönbornstraße/ Gold-
bacher Straße/ Weichertstraße muss die Verteilung der Grünzeiten geringfügig 
angepasst werden. 
 
Für die Erschließung des Grundstücks im Norden wurden drei Varianten unter-
sucht. Eine von Mc Donalds unabhängige Anbindung am nordöstlichen Rand 
des Grundstücks mittels Fahrbahnteiler und „Service-Line“ ist geometrisch mög-
lich, leistungsfähig, verkehrssicher und wird als günstigste Variante empfohlen. 
Die damit einhergehende Einengung des Gehweges im Bereich von Mc Do-
nalds scheint vertretbar. 
 
Durch die Ansiedlung des BayWa-Marktes entstehen keine relevanten verkehr-
lichen Nachteile für eine weitere Entwicklung des Gewerbegebietes „An der La-
che“ in Goldbach. 
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Anlage 4: Leistungsfähigkeitsnachweis Knoten 1 - Abendspitze 

 Anlage 4.1: Bestand 2008 (Signalprogramm P2) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Bezeichnung

 t  [s]   Freigabedauer (t [s])

 ta1  [s]   Freigabeanfang 1 (ta1 [s])

 te1  [s]   Freigabeende 1 (te1 [s])

 q  [Fz/h]   Belastung (q [Fz/h])

 s  [Fz/h]   Sättigung (s [Fz/h])

 g  [%]   erforderlicher Freigabezeitanteil (g [%])

 g  [s]   erforderliche Freigabezeit (g [s])

 x  [%]   Auslastungsgrad (x [%])

 w  [s]   mittlere Wartezeit je Fahrzeug (w [s])

 Ng95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Grünende (Ng95 [Fz])

 Nr95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Rotende (Nr95 [Fz])

 l  [Fz/h]   Leistungsfähigkeit (l [Fz/h])

 lp  [%]   Leistungsfähigkeit in Prozent (lp [%])
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan für das Gebiet „Baumarkt Goldbacher Straße“ zwischen 
Goldbacher Straße, westlicher Abgrenzung des Grundstücks Nr. 3610 und 3610/2, Schönborn-
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Anlage 4: Leistungsfähigkeitsnachweis Knoten 1 - Abendspitze 

 Anlage 4.2: Bestand 2008 und BayWa (Signalprogramm P2) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Bezeichnung

 t  [s]   Freigabedauer (t [s])

 ta1  [s]   Freigabeanfang 1 (ta1 [s])

 te1  [s]   Freigabeende 1 (te1 [s])

 q  [Fz/h]   Belastung (q [Fz/h])

 s  [Fz/h]   Sättigung (s [Fz/h])

 g  [%]   erforderlicher Freigabezeitanteil (g [%])

 g  [s]   erforderliche Freigabezeit (g [s])

 x  [%]   Auslastungsgrad (x [%])

 w  [s]   mittlere Wartezeit je Fahrzeug (w [s])

 Ng95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Grünende (Ng95 [Fz])

 Nr95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Rotende (Nr95 [Fz])

 l  [Fz/h]   Leistungsfähigkeit (l [Fz/h])

 lp  [%]   Leistungsfähigkeit in Prozent (lp [%])
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1. Aufgabenstellung 

 
1.1 Ausgangsverkehrslage 

 
Der Baustoff- und Fliesen-Fachhandel „Kalkwerke“ ist in Aschaffenburg an zwei 
Standorten angesiedelt: 

• Ottostraße 10 

• Goldbacher Straße 120 
 
Der Standort in der Ottostraße mit 1200 qm Verkaufsfläche soll zukünftig entfal-
len, für den Standort in der Goldbacher Straße (1600qm) ist eine Erweiterung 
um 3350 qm geplant. 
 
Die Erschließung der Kalkwerke erfolgt über das Tor an der Goldbacher Straße 
sowie über eine Zufahrt in der Straße „An der Lache“. Die Anbindung an das 
klassifizierte Straßennetz erfolgt in Richtung Osten über den im Zuständigkeits-
bereich des Staatlichen Bauamtes liegenden lichtsignalgeregelten Knoten B26 
Schönbornstraße/ Goldbacher Straße/ Weichertstraße, in Richtung Westen 
über die Goldbacher Straße. 
 
Ausgangsverkehrslage ist die gegenwärtige Belastung zuzüglich der erwarteten 
Belastung aus dem Bauvorhaben „BayWa“. 
 
 
1.2 Aufgaben 

 
Der zukünftig mögliche Mehrverkehr sowie seine räumlich-zeitliche Verteilung 
waren abzuschätzen.  
 
Darauf aufbauend war für den Knoten B26 Schönbornstraße/ Goldbacher Stra-
ße/ Weichertstraße ein Leistungsfähigkeitnachweis zu führen und signaltechni-
sches Verbesserungspotenzial aufzuzeigen.  
 
Leistungsfähigkeitsnachweise für die westlich gelegenen LSA waren nicht er-
forderlich, hier bestehen ausreichende Reserven. 
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2. Verkehrsbelastungen 

 
Bestehende Belastungen 
Die Belastungen in dem zu betrachtenden Bereich wurden dem Gutachten 
„Verkehrstechnische Anbindung“ vom 1.7.2008 in Anlage 4 zum Begründungs-
entwurf vom 2.7.2008 zum „vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Gebiet 
„Baumarkt Goldbacher Straße“ zwischen Goldbacher Straße, westlicher Ab-
grenzung des Grundstücks Nr. 3610 und 3610/2, Schönbornstraße und östli-
cher Begrenzung des Flurstücks Nr. 3518/3 und 3619 (Nr. 20/15)“ entnommen. 
Die in diesem Gutachten ermittelten Verkehrsbelastungen beruhen auf Ver-
kehrszählungen aus den Jahren 2007 und 2008 und enthalten die zukünftigen 
Belastungen für den dort geplanten Bau- und Gartenmark der BayWa AG. 
 
In diesem Gutachten wurde die Morgenspitze zwischen 07:15 und 08:15 Uhr 
und die Abendspitze zwischen 16:45 und 17:45 Uhr ermittelt. Die maßgeben-
den bestehenden Belastungen (Bestand + BayWa-Markt) können der Anlage 2 
entnommen werden. 
 
Verkehrserzeugung Kalkwerke 
Im Raumordnungsverfahren „Errichtung eines Spezialbaumarktes der Firma 
Kalkwerke, Goldbacher Straße 120, Stadt Aschaffenburg, Landesplanerische 
Beurteilung“ der Regierung von Unterfranken vom 1.7.2008 zur Errichtung ei-
nes Spezialbaumarktes der Firma Kalkwerke (siehe S.11 Nr. 2.5 „Verkehrliche 
Belange „Absatz 2) werden unter Punkt 2.5 „Verkehrliche Belange“ 550 Kfz/d 
als Verkehrsaufkommen nach der Erweiterung der Kalkwerke genannt. Diese 
550 Kfz /d verteilen sich wie folgt auf die Gesamtverkaufsfläche von 4950 qm: 
 
Vorhandener Standort Ottostraße:  

1200 qm/ 4950 qm * 550 Kfz /d ~ 133 Kfz /d 
 

Vorhandener Standort Goldbacher Straße:  
1600 qm / 4950 qm * 550 Kfz /d ~ 178 Kfz /d 

 

Erweiterung am Standort Goldbacher Straße: 
2150 qm / 4950 qm * 550 Kfz /d ~ 239 Kfz /d 
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Der Neukundenverkehr am Standort Goldbacher Straße setzt sich wie folgt zu-
sammen: 
 
Verlagerung von der Ottostr. 133 Kfz /d 
Erweiterung der Goldbacher Str. 239 Kfz /d 
 372 Kfz /d 
 
Der Neukundenverkehr am Knoten B26 Schönbornstraße/ Goldbacher Straße/ 
Weichertstraße ergibt sich zu: 
 
Verlagerung von der Ottostr. 133 Kfz /d – 27 Kfz /d = 106 Kfz /d*) 
Erweiterung der Goldbacher Str. 239 Kfz /d 
 345 Kfz /d 
 
*) 27 Kfz fahren bereits heute über den untersuchten Knotenpunkt zum Standort 
Ottostraße und wieder zurück. 
 
Damit ergibt sich nachfolgendes zusätzliches Verkehrsaufkommen für den Kno-
tenpunkt B26 Schönbornstraße/ Goldbacher Straße/ Weichertstraße. Verbund- 
und Mitnahmeeffekte sind darin enthalten. 
 
Bestand 

• Mitarbeiter 100 (300 Bewegungen/d) 

• Eigene Lkw 20 (100 Bewegungen/d) 

• Lieferungen 50 (100 Bewegungen/d) 

• Kunden 178 (356 Bewegungen/d) 
 
Zusätzlicher Neuverkehr 

• Mitarbeiter 0 (0 Bewegungen/d) 

• Eigene Lkw 0 (0 Bewegungen/d) 

• Lieferungen 0 (0 Bewegungen/d) 

• Kunden 345 (690 Bewegungen/d) 
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Zeitliche Verteilung 
Die Ermittlung des Kundenverkehrs in den Spitzenstunden wurde nach Heft 42 
der HSVV bestimmt. Für die Morgen und Abendspitze wurde die Normierte 
Ganglinie für Wirtschaftsverkehr gewählt. Die Abendspitze wurde mit 5% beauf-
schlagt, da nicht nur um Handwerksunternehmen, sondern auch Privatpersonen 
zu den Kunden zu zählen sind. Durch diese Erhöhung erfolgt eine Anpassung 
an die Ganglinie für einen Verbrauchermarkt und die geplanten Öffnungszeiten 
(07:00 bis 18:00 Uhr). Daraus ergibt sich folgende zeitliche Verteilung der 345 
Neukunden am Tagesverkehr: 
 
Morgenspitze 

• Quellverkehr  4,50%*345 Kfz /d ~16 Kfz 

• Zielverkehr   8,00% (~28 Kfz) 
 
Abendspitze 

• Quellverkehr  11,75% (~41 Kfz) 

• Zielverkehr   10,00% (~35 Kfz) 
 
 
Räumliche Verteilung 
Entsprechend den Angaben der Kalkwerke wurde angenommen, dass die Kun-
den zu 40% aus östlicher Richtung zu den Kalkwerken fahren (Morgenspitze 
11 Kfz, Abendspitze 14 Kfz) und ihn in die gleiche Richtung wieder verlassen 
(Morgenspitze 6 Kfz, Abendspitze 16 Kfz). Dieser Verkehr wird vollständig über 
den nördlich gelegenen Knotenpunkt Schönbornstr./ Goldbacher Str./ Wei-
chertstr. abgewickelt. 
Die restlichen 60% haben ihre Quelle und ihr Ziel in westlicher Richtung. Für 
den Zufluss zu den Kalkwerken werden davon 30% (Morgenspitze 5 Kfz, 
Abendspitze 6 Kfz) über den betrachteten Knotenpunkt fahren.  
Aufgrund der geringen Freigabezeit für die Zufahrt Goldbacher Straße an der 
nördlich gelegenen LSA Schönbornstr./ Goldbacher Str./ Weichertstr wird un-
terstellt, dass der von den Kalkwerken abfließende Verkehr in Richtung Westen 
nicht über diese LSA fährt, sondern über die Goldbacher Straße nach Westen. 
 
Die Belastungen und deren Verteilung sind zusammenfassend in Anlage 3 dar-
gestellt.  
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3. Leistungsfähigkeit 

 
Die Leistungsfähigkeitsbetrachtungen basieren vereinfachend auf den aktuell 
versorgten Festzeitprogrammen. Für die aktiv geschalteten äquivalenten ver-
kehrsabhängigen Programme ergeben sich leicht höhere Leistungsfähigkeitsre-
serven. 
 
Bestehendes Signalprogramm 
Für den Nachweis der Leistungsfähigkeit an der LSA Schönbornstr./ Goldba-
cher Str./ Weichertstr. sind die Belastungen der Abendspitze maßgebend.  
Dabei befindet sich die LSA bereits im Bestand (inkl. BayWa) an der Grenze 
der Leistungsfähigkeit [vgl. Gutachten „Verkehrstechnische Anbindung“ vom 
1.7.2008 in Anlage 4 zum Begründungsentwurf vom 2.7.2008 zum „vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan für das Gebiet „Baumarkt Goldbacher Straße“ zwi-
schen Goldbacher Straße, westlicher Abgrenzung des Grundstücks Nr. 3610 
und 3610/2, Schönbornstraße und östlicher Begrenzung des Flurstücks Nr. 
3518/3 und 3619 (Nr. 20/15)“]. Die Hauptrichtung (Signalgruppe K1, stadtaus-
wärts) ist stark ausgelastet (97%, LOS E). Die Zufahrt Goldbacher Straße (Sig-
nalgruppe K6) weist 37% Überlastung auf und besitzt eine ungenügende Quali-
tätsstufe F. In der Morgenspitze ist der Knoten mit LOS D leistungsfähig (Anla-

ge 4.1 und 4.2). 
 
Durch die Erweiterung des Baustoffdepots Kalkwerke werden unter den getrof-
fenen Annahmen nur die Signalgruppen K5 und K6 mit zusätzlichem Verkehr 
belastet. Die Leistungsfähigkeit verändert sich gegenüber dem Bestand nur ge-
ringfügig und befindet sich in der Hauptrichtung weiterhin im Grenzbereich. 
In der Morgenspitze erhöht sich der Auslastungsgrad für die Linksabbieger K5 
um 2% auf 77%, für die Zufahrt Goldbacher Straße K6 um 6% auf 60%, der 
LOS D bleibt erhalten (Anlage 4.3). 
In der Abendspitze erhöht sich der Auslastungsgrad für die Linksabbieger K5 
um 6% auf 58%, für die Zufahrt Goldbacher Straße K6 erhöht sich die Überlas-
tung um 6% und beträgt damit 43%. Der Zufahrt Goldbacher Straße, welche die 
Mindestgrünzeit von 5s besitzt, bleibt mit LOS F überlastet (Anlage 4.4). 
Die Auslastung der beiden Hauptrichtungen bleibt in der Morgen- und Abend-
spitze unverändert, da hier keine zusätzlichen Belastungen auftreten. 
 
Es ist möglich, die Leistungsfähigkeit des Knotens durch signaltechnische 
Maßnahmen zu erhöhen (siehe Kapitel 4). 
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4. Empfehlungen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit 

 
In der Zufahrt Goldbacher Str. besteht eine ca. 70m lange Busspur. Durch die 
Überstauung dieser Knotenpunktszufahrt in der Abendspitze kann die Busspur 
nicht vom ÖV frei erreicht werden, so dass auch für Busse trotz Busspur hohe 
Wartezeiten entstehen.  
 
Die Leistungsfähigkeit der LSA ist durch geringe signal- und markierungstech-
nische Veränderungen deutlich zu erhöhen: 

• Entfall der Busspur, dafür zweistreifige Markierung für Kfz (rechts, 
links/geradeaus/rechts). 

• Entfall der Busphase. 
 
Mit diesen Maßnahmen kann unter sonst gleich bleibenden signaltechnischen 
Randbedingungen (Zwischenzeiten, Versätze, Phasenfolge) 14s zusätzliche 
Grünzeit freigesetzt werden. 
 
Dieser Zeitgewinn kann nicht beliebig auf die verschiedenen Phasen aufgeteilt 
werden, da an die bisherige Busphase die Freigabe der Fußgängerfurten F1 
und F2 gekoppelt ist: Diese Fußgängerströme besitzen lediglich eine Qualitäts-
stufe D und benötigen dafür 17s Grünzeit. Daher wird der größte Teil (12s) der 
Zufahrt Goldbacher Straße K6 zugewiesen, während der die benannten Fuß-
gängerströme F1 und F2 ebenfalls freigegeben werden. Der verbleibende Teil 
an zusätzlicher Grünzeit (2s) kann der Hauptrichtung K1 zugeschlagen werden. 
Die Grünzeit des Linksabbiegers in die Goldbacher Straße K5 bleibt mit 13s un-
verändert. Dadurch ist der Knoten mit LOS C (Kfz) bzw. LOS D (Fg) auch in der 
Abendspitze leistungsfähig (Anlage 4.5). Der Bus kann den Knoten ohne Mehr-
fachhalte queren. 
 
Es ist anzunehmen, dass mit diesen Änderungen auch eine veränderte räumli-
che Verteilung der Verkehre einhergeht und die Zufahrt Goldbacher Straße hö-
her belastet wird. 
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5. Zusammenfassung 

 
Der Baustoff- und Fliesen-Fachhandel „Kalkwerke“ ist in Aschaffenburg ange-
siedelt. Der Standort in der Ottostraße mit 1.200 qm Verkaufsfläche soll zukünf-
tig entfallen, für den Standort in der Goldbacher Straße ist eine Erweiterung um 
3.350 qm geplant. 
 
Der zukünftig mögliche Mehrverkehr sowie seine räumlich-zeitliche Verteilung 
wurden abgeschätzt. Ausgangsverkehrslage war die gegenwärtige Belastung 
zuzüglich der erwarteten Belastung aus dem Bauvorhaben „BayWa“. 
 
Die Leistungsfähigkeit und die Verkehrsqualität des Knotens B26 Schönborn-
straße/ Goldbacher Straße/ Weichertstraße verändern sich durch die Erweite-
rung der Kalkwerke nicht spürbar. Die Überlastung des Knotens steigert sich in 
der Abendspitze um 6% auf 43% (LOS F). 
 
Die Leistungsfähigkeit der LSA könnte durch geringe signal- und markierungs-
technische Veränderungen deutlich erhöht werden. Mit Verzicht auf die Busspur 
und Einrichtung einer zweistreifigen Markierung für Kfz (rechts, links/ gerade-
aus/ rechts) könnte die Busphase entfallen. Dadurch sind für die Hauptrichtung 
2s, für die Zufahrt Goldbacher Straße 12s mehr Grünzeit möglich. Die Qualität 
des Verkehrsablaufs am Gesamtknoten verbessert sich auf LOS C (Kfz) bzw. 
LOS D (Fg). Gleichzeitig verringern sich die Verlustzeiten der Busse in der 
Goldbacher Straße. 
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Anlage 2: Verkehrsbelastungen 2008 mit BayWa [Kfz] 

 

Morgenspitze 07:15-08:15 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abendspitze 16:45-17:45 Uhr  
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Anlage 4: Leistungsfähigkeitsnachweis Schönbornstr./ Goldbacher Str./  
Weichertstr. 

 Anlage 4.1: Bestand 2008 (Morgenspitze P2) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Bezeichnung

 t  [s]   Freigabedauer (t [s])

 ta1  [s]   Freigabeanfang 1 (ta1 [s])

 te1  [s]   Freigabeende 1 (te1 [s])

 q  [Fz/h]   Belastung (q [Fz/h])

 s  [Fz/h]   Sättigung (s [Fz/h])

 g  [%]   erforderlicher Freigabezeitanteil (g [%])

 g  [s]   erforderliche Freigabezeit (g [s])

 x  [%]   Auslastungsgrad (x [%])

 w  [s]   mittlere Wartezeit je Fahrzeug (w [s])

 Ng95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Grünende (Ng95 [Fz])

 Nr95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Rotende (Nr95 [Fz])

 l  [Fz/h]   Leistungsfähigkeit (l [Fz/h])

 lp  [%]   Leistungsfähigkeit in Prozent (lp [%])
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Anlage 4: Leistungsfähigkeitsnachweis Schönbornstr./ Goldbacher Str./  
Weichertstr.  

 Anlage 4.2: Bestand 2008 (Abendspitze P2) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Bezeichnung

 t  [s]   Freigabedauer (t [s])

 ta1  [s]   Freigabeanfang 1 (ta1 [s])

 te1  [s]   Freigabeende 1 (te1 [s])

 q  [Fz/h]   Belastung (q [Fz/h])

 s  [Fz/h]   Sättigung (s [Fz/h])

 g  [%]   erforderlicher Freigabezeitanteil (g [%])

 g  [s]   erforderliche Freigabezeit (g [s])

 x  [%]   Auslastungsgrad (x [%])

 w  [s]   mittlere Wartezeit je Fahrzeug (w [s])

 Ng95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Grünende (Ng95 [Fz])

 Nr95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Rotende (Nr95 [Fz])

 l  [Fz/h]   Leistungsfähigkeit (l [Fz/h])

 lp  [%]   Leistungsfähigkeit in Prozent (lp [%])
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Anlage 4: Leistungsfähigkeitsnachweis Schönbornstr./ Goldbacher Str./  
Weichertstr. 

 Anlage 4.3: 2008 mit Kalkwerke (Morgenspitze P2) 
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  Bezeichnung

 t  [s]   Freigabedauer (t [s])

 ta1  [s]   Freigabeanfang 1 (ta1 [s])

 te1  [s]   Freigabeende 1 (te1 [s])

 q  [Fz/h]   Belastung (q [Fz/h])

 s  [Fz/h]   Sättigung (s [Fz/h])

 g  [%]   erforderlicher Freigabezeitanteil (g [%])

 g  [s]   erforderliche Freigabezeit (g [s])

 x  [%]   Auslastungsgrad (x [%])

 w  [s]   mittlere Wartezeit je Fahrzeug (w [s])

 Ng95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Grünende (Ng95 [Fz])

 Nr95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Rotende (Nr95 [Fz])

 l  [Fz/h]   Leistungsfähigkeit (l [Fz/h])

 lp  [%]   Leistungsfähigkeit in Prozent (lp [%])
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Anlage 4: Leistungsfähigkeitsnachweis Schönbornstr./ Goldbacher Str./  
Weichertstr. 

 Anlage 4.4: 2008 mit Kalkwerke (Abendspitze P2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Bezeichnung

 t  [s]   Freigabedauer (t [s])

 ta1  [s]   Freigabeanfang 1 (ta1 [s])

 te1  [s]   Freigabeende 1 (te1 [s])

 q  [Fz/h]   Belastung (q [Fz/h])

 s  [Fz/h]   Sättigung (s [Fz/h])

 g  [%]   erforderlicher Freigabezeitanteil (g [%])

 g  [s]   erforderliche Freigabezeit (g [s])

 x  [%]   Auslastungsgrad (x [%])

 w  [s]   mittlere Wartezeit je Fahrzeug (w [s])

 Ng95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Grünende (Ng95 [Fz])

 Nr95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Rotende (Nr95 [Fz])

 l  [Fz/h]   Leistungsfähigkeit (l [Fz/h])

 lp  [%]   Leistungsfähigkeit in Prozent (lp [%])
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Anlage 4: Leistungsfähigkeitsnachweis Schönbornstr./ Goldbacher Str./  
Weichertstr. 

 Anlage 4.5: 2008 mit Kalkwerke (Abendspitze Neues  
Signalprogramm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Bezeichnung

 t  [s]   Freigabedauer (t [s])

 ta1  [s]   Freigabeanfang 1 (ta1 [s])

 te1  [s]   Freigabeende 1 (te1 [s])

 q  [Fz/h]   Belastung (q [Fz/h])

 s  [Fz/h]   Sättigung (s [Fz/h])

 g  [%]   erforderlicher Freigabezeitanteil (g [%])

 g  [s]   erforderliche Freigabezeit (g [s])

 x  [%]   Auslastungsgrad (x [%])

 w  [s]   mittlere Wartezeit je Fahrzeug (w [s])

 Ng95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Grünende (Ng95 [Fz])

 Nr95  [Fz]   95%-Rückstaulänge am Rotende (Nr95 [Fz])

 l  [Fz/h]   Leistungsfähigkeit (l [Fz/h])

 lp  [%]   Leistungsfähigkeit in Prozent (lp [%])
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